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 KGSt-Bericht 12/2007 
 Köln,  den 21.12.2007 
 Az.: 51 0 13 

Zusammenfassung 

Kindeswohl im positiven Sinne bedeutet, dass die Bedürfnisse des Kindes 
und des Jugendlichen in körperlicher, emotionaler, intellektueller und 
moralischer Hinsicht erfüllt sein müssen. Wenn diese Bedürfnisse nicht 
erfüllt sind und dauerhaft nicht befriedigt werden, ist das Kindeswohl ge-
fährdet. Kindesmisshandlung und Kindesvernachlässigung sind die wesent-
lichen Formen einer Kindeswohlgefährdung. Die Frage, wie eine Kindes-
wohlgefährdung am wirkungsvollsten verhindert werden kann, ist zentrales 
Anliegen jeglichen Handelns der Träger der Jugendhilfe. 

Im Mittelpunkt dieses Berichtes steht das Projekt „Erzieherische Hilfen II“ in 
Bielefeld. Auftrag des Projektes war die vollständige Identifizierung und 
Beschreibung möglicher Vernachlässigungen bzw. Schädigungen von 
Kindern und Jugendlichen (Gefährdung des Kindeswohls), die Analyse des 
Risikoeintritts, das Aufzeigen von Möglichkeiten, wie ein Risikoeintritt ver-
hindert werden kann bzw. die Schädigungen begrenzt werden können, und 
die Bewertung der Ist-Situation mit einem wünschenswerten Soll-Zustand.  

Im Rahmen der damit verbundenen Arbeiten sollte ein fortschreibungs-
fähiges Instrument entwickelt werden, das Aussagen zu den genannten 
Aspekten und zum Ressourceneinsatz enthält – insbesondere eine weit-
gehend belastbare und valide Quantifizierung des personellen Bedarfs für 
den Bereich der Erzieherischen Hilfen. 

Das Projekt wurde begleitet von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement (KGSt) und der Universität Dortmund (Durch-
führung einer Befragung von Jugendämtern in „Referenzkommunen“ zum 
in Bielefeld gewählten Verfahren und den Zwischenergebnissen). 

Der Bericht beschreibt das methodische Vorgehen, die Erstellung eines 
Risikolagenkatalogs mit der entsprechenden Risikoanalyse, den der-
zeitigen und zukünftigen Ressourceneinsatz sowie die im Prozess ge-
wonnenen Erkenntnisse und daraus resultierende Empfehlungen. Alle im 
Rahmen des Projektes erarbeiteten Materialien werden mit diesem Bericht 
den Mitgliedsverwaltungen zur Verfügung gestellt. 
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1 Ausgangssituation und Zielsetzung in Bielefeld 

Der Fall Kevin in Bremen und andere in der Öffentlichkeit breit diskutierten 
Fälle von Kindeswohlgefährdungen haben nicht nur für großes Aufsehen 
gesorgt. Es ist auch das selbstverständlichste Anliegen der örtlichen Ge-
meinschaften alles dafür zu tun, dass gefährdete Kinder und Jugendliche 
so gut wie möglich geschützt werden und sich damit ähnliche Fälle nicht 
wiederholen. 

§ 1 Sozialgesetzbuch – Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe beschreibt 
die Rechte und Ansprüche junger Menschen wie folgt: 

 

(1)  Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Ent-
wicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

(2)  Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der 
Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Be-
tätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 

(3)  Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 ins-
besondere 

1.  junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung 
fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden 
oder abzubauen, 

2.  Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung be-
raten und unterstützen, 

3.  Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 

4.  dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge 
Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familien-
freundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 

 

Eine Jugendministerkonferenz auf Bundesebene hat am 24.11.2006 in 
Berlin folgenden Beschluss gefasst (Auszug): „… Die Jugendminister-
konferenz unterstreicht die besondere Verantwortung der zuständigen 
Stellen, insbesondere der Jugendämter, beim Schutz der Kinder vor Ver-
nachlässigung, Misshandlung und sexuellem Missbrauch im Rahmen der 
Wahrnehmung des staatlichen Wächteramtes. Sie haben die Verpflichtung, 
wirksamen Kinderschutz tatsächlich sicherzustellen, gerade dann, wenn 
Eltern dazu nicht in der Lage sind ...“ 
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Viele Verwaltungen beschäftigt nun allerdings die Frage, was es heißt, ei-
nen „wirksamen Kinderschutz tatsächlich sicherzustellen“? Damit geht es, 
um es noch einmal klar zum Ausdruck zu bringen, vorrangig um einen um-
fassenden Schutz von gefährdeten bzw. bereits geschädigten oder ver-
nachlässigten Kindern. Und sollte eine Schädigung bzw. Vernachlässigung 
eingetreten sein, muss sichergestellt sein, dass die Kommune den Kindern 
schnell hilft und die notwendigen Maßnahmen einleitet. 

Es geht darüber hinaus aber auch um andere Zielsetzungen: 

o Die vor Ort tätigen Jugendämter (oder der Allgemeine Soziale 
Dienst – ASD – ) sollen über genügend personelle Kapazitäten ver-
fügen, um ihren Aufgaben sachgerecht nachzukommen. 

o Ein angemessenes Qualifikationsniveau der zuständigen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den zuständigen Organisations-
einheiten ist sicherzustellen. 

o Ein Organisationsverschulden der in den Kommunen Verantwort-
lichen soll vermieden werden. 

o Es sollen innerorganisatorische Strukturen geschaffen werden, in 
denen kollegiale Beratung und ein offener fachlicher Austausch der 
zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. 

 

Vor diesem Hintergrund hat sich die Stadt Bielefeld die Frage gestellt, ob 
sie, verkürzt ausgedrückt, alles getan hat bzw. tut, damit es in Bielefeld 
nicht zu Fällen von Kindeswohlgefährdungen kommen kann, wie sie zu 
Beginn beschrieben wurden. Dabei war aber auch klar, dass es einen 100-
prozentigen Schutz für gefährdete Kinder und Jugendliche nicht geben 
kann. Es ist nicht möglich, hinter jedes nur ansatzweise gefährdete Kind 24 
Stunden am Tag und an allen Wochentagen des Jahres eine Sozial-
arbeiterin oder einen Sozialarbeiter zu stellen, der sich umfassend um das 
einzelne Kind kümmert. Insofern kann es bei Maßnahmen zur Vermeidung 
einer Kindeswohlgefährdung immer nur um einen relativen Schutz für die 
Kinder gehen, dieser aber auf einem möglichst hohen Niveau. Aber wie ein 
solcher auszusehen hat, das war Gegenstand der Projektarbeiten in Biele-
feld. 
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2 Methodischer Ansatz – die Risikoanalyse 

Die Projektarbeit in Bielefeld wurde von der KGSt begleitet. Methodischer 
Ansatz des Projektes war es, auf der Basis einer sogenannten Risiko-
analyse frühzeitig einzuschätzen, welche Vernachlässigungen bzw. 
Schädigungen von Kindern und Jugendlichen grundsätzlich denkbar sind, 
durch welche Merkmale und Hinweise eine mögliche Kindeswohl-
gefährdung erkennbar wird, welche Personen diese identifizieren können 
und welche Aktivitäten in Bielefeld vorgesehen sind, um darauf präventiv 
und/oder nachsorgend reagieren zu können. 

Eine Risikoanalyse ist so rechtzeitig zu erstellen, dass es möglich ist, 
präventive Maßnahmen zu ergreifen. Wenn mögliche oder bereits ein-
getretene Kindeswohlgefährdungen auf die vorstehende Art und Weise 
bekannt werden, können frühzeitig alle Maßnahmen in die Wege geleitet 
werden, die geeignet sind, einen Risikoeintritt zu vermeiden oder um 
schadensbegrenzend tätig zu werden. 

Dieser konzeptionelle Ansatz wurde für das Projekt bei der Stadt Bielefeld 
zur Grundlage der Arbeiten gemacht. Die Projektbeteiligten sind davon 
ausgegangen, dass ein umfassender Schutz von gefährdeten Kindern und 
Jugendlichen nur dann sichergestellt werden kann, wenn zunächst einmal 
alle realistischen Fälle von möglichen Schädigungen bzw. Gefährdungen 
identifiziert werden (vergleichbar mit allen denkbaren Risiken bei einem 
Projekt). 

Dann wurde herausgearbeitet, wie ein denkbarer Risikoeintritt verlässlich 
festgestellt werden kann und wer bzw. mit wessen Hilfe dieses in der 
Praxis erfolgen kann. 

Weiterhin wurde erarbeitet, welche besonderen Lebenssituationen und 
Gründe in der Praxis dafür maßgeblich sind, dass es zu einer Kindeswohl-
gefährdung kommt. Diese sind in der Regel nicht ein-, sondern mehr-
dimensional und bedürfen einer genauen Analyse, um die richtigen 
Antworten durch die in den Kommunen Verantwortlichen zu liefern.  

Nach diesen Arbeiten wurde in den zuständigen Organisationseinheiten der 
Stadtverwaltung Bielefeld ermittelt, ob es für jedes der aufgezeigten (denk-
baren) Risiken von Kindeswohlgefährdungen die angemessenen Aktions- 
bzw. Reaktionsmechanismen gibt. Unbestrittenes Ziel musste es dabei 
sein, jedem identifizierten Risiko eine oder mehrere Aktivitäten gegenüber 
zu stellen, mit deren Hilfe man entweder den Risikoeintritt vermeiden bzw. 
nach einem Risikoeintritt reagieren kann. 

Dieses Ziel wurde in Bielefeld mit Hilfe der geleisteten Arbeiten erreicht. 
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3 Projektbericht der Stadt Bielefeld 

Im Anhang wird der komplette Projektbericht der Stadt Bielefeld wieder-
gegeben. Die Stadt Bielefeld stellt alle erarbeiteten Unterlagen zur Ver-
fügung, damit interessierte Kommunen einen vollständigen Einblick in die 
geleisteten Arbeiten erhalten. 

Die Ergebnisse sind für alle Kommunen gut geeignet, die eigenen Ein-
schätzungen mit denen der Stadt Bielefeld abzugleichen und sich ein Bild 
darüber zu verschaffen, wie man selber prozessual und strukturell in dem 
jeweiligen Zuständigkeitsbereichen aufgestellt ist. 

Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, wird auf den Bericht der Stadt 
Bielefeld verwiesen. In ihm sind auch die Hintergründe für die Projekt-
arbeiten und das konkrete methodische Vorgehen ausführlich beschrieben. 

Die Projektarbeiten wurden von der KGSt begleitet. Sie hatte auch die Auf-
gabe, die wesentlichen Projektergebnisse dem Oberbürgermeister und 
allen Beigeordneten (Verwaltungsvorstand der Stadt Bielefeld) sowie dem 
Jugendhilfeausschuss vorzustellen. 

Beide Gremien haben die geleisteten Arbeiten ausdrücklich begrüßt und 
sind den Empfehlungen der Projektgruppe gefolgt. 

 



B 12/2007 KGSt 11 

 

4 Gutachtliches Verfahren 

Dieser Bericht wurde federführend von Dirk Greskowiak, Hauptreferent der 
KGSt und Leiter des Geschäftsbereichs Projektbegleitungen in Zu-
sammenarbeit mit Marita Kleiner, Sachbearbeiterin Organisationsberatung 
im Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen der Stadt Biele-
feld, erarbeitet. 

 

Rainer Christian Beutel 

Ulrich Potthast 
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5 Anhang 

Bielefeld: Bericht der Projektgruppe „Erzieherische Hilfen II“ 

 



B 12/2007 KGSt 13 

 

 

 

 



14 B 12/2007 KGSt 

 

 

 

 



B 12/2007 KGSt 15 

 

 

 

 



16 B 12/2007 KGSt 

 

 

 

 



B 12/2007 KGSt 17 

 

 

 

 



18 B 12/2007 KGSt 

 

 

 

 



B 12/2007 KGSt 19 

 

 

 

 



20 B 12/2007 KGSt 

 

 

 

 



B 12/2007 KGSt 21 

 

 

 

 



22 B 12/2007 KGSt 

 

 

 

 



B 12/2007 KGSt 23 

 

 

 

 



24 B 12/2007 KGSt 

 

 

 

 



B 12/2007 KGSt 25 

 

 

 

 



26 B 12/2007 KGSt 

 

 

 

 



B 12/2007 KGSt 27 

 

 

 

 



28 B 12/2007 KGSt 

 

 

 

 



B 12/2007 KGSt 29 

 

 

 

 



30 B 12/2007 KGSt 

 

 

 

 



B 12/2007 KGSt 31 

 

 

 

 



32 B 12/2007 KGSt 

 

 

 

 



B 12/2007 KGSt 33 

 

 

 

 



34 B 12/2007 KGSt 

 

 

 

 



B 12/2007 KGSt 35 

 

 

 

 



36 B 12/2007 KGSt 

 

 



B 12/2007 KGSt 37 

 

Anlage 1 

Projektauftrag 

 

 



38 B 12/2007 KGSt 

 

Anlage 1 

 

 

 



B 12/2007 KGSt 39 

 

Anlage 2 

Ablaufplan 
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Anlage 3 
Risikolagenkatalog inkl. Bearbeitungsstandards 

 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  

(körperlich/ see-
lisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

1. des un-
geborenen 
Kindes 

1.1 festgestellte Er-
ziehungsunfähigkeit/  
-unwilligkeit 

  Gut-
achter 

1 - 7 familiengerichtliches 
Verfahren; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
Frühwarnsystem 

1,2,13 1 2 13      

  1.2 absehbare gesund-
heitliche Schädi-
gungen 

              

   1.2.1.1  
Suchtmittel 

1 - 7 2 familiengerichtliches 
Verfahren; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
Frühwarnsystem; 
Drogenberatungs-
stelle 

1,2,13,26 1 2 13 26     

   1.2.1.2  
das Kind ge-
fährdende Gewalt 
gegen die Mutter 

1 - 7 2, 6 Frauenhaus;  
Mutter-Kind-
Maßnahme;  
Frühwarnsystem 

3,2,13           3 2 13           



B 12/2007 KGSt 42 

 

   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

2. des unter 
1-jährigen 
Kindes 

2.1 Vernachlässigung 2.1.1 Nahrung              

   2.1.1.1  
ausschließlich Fla-
schennahrung oder 
Brei  

2, 6 1 - 3, 5 Hebamme; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

4,2,5,13 4 2 5 13         

   2.1.1.2  
keine regelmäßigen 
Mahlzeiten 

2, 3, 6 1 - 3, 5 Hebamme; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

4,2,5,13 4 2 5 13         

   2.1.1.3  
kaum Lebensmittel 
vorhanden 

1 - 3, 6 1 - 3, 5 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

22,7,2,5,13 22 7 2 5 13       

   2.1.1.4  
spindeldürre Glied-
maßen 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Hebamme; 
Inobhutnahme; 
Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,22,4,7,2,
5,13 

8 22 4 7 2 5 13   

   2.1.1.5  
fahle Gesichtsfarbe, 
eingefallenes Ge-
sicht 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Hebamme; 
Inobhutnahme; 
Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,22,4,7,2,
5,13 

8 22 4 7 2 5 13   
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

2. des unter 
1-jährigen 
Kindes 

2.1 Vernachlässigung 2.1.1 Nahrung 2.1.1.6  
Hungerödem 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Hebamme; 
Inobhutnahme; 
Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,22,4,7,2, 
5,13 

8 22 4 7 2 5 13   

   2.1.1.7 
Kind schreit un-
unterbrochen 

6 1 - 3 Arzt; Fremdunter-
bringung; Hebamme; 
Inobhutnahme; 
Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,22,4,7,2, 
5,13 

8 22 4 7 2 5 13   

   2.1.1.8  
Kind zeigt sich apa-
thisch und kraftlos 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3 Arzt; Fremdunter-
bringung; Hebamme; 
Inobhutnahme; 
Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,22,4,7,2, 
5,13 

8 22 4 7 2 5 13   

   2.1.1.9 Adipositas 1 - 3, 5, 
6 

1 - 3 Arzt; Hebamme; 
Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,4,2, 5,13 8 4 2 5 13      

  2.1.2 Körperpflege 
 

             

   2.1.2.1 
nicht ausreichend 
Hygieneartikel vor-
handen 

1 - 3, 6 1 - 3, 5 Hebamme; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

4,2,5,13 4 2 5 13         
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

2. des unter 
1-jährigen 
Kindes 

2.1 Vernachlässigung 2.1.2 Körperpflege 
 

2.1.2.2  
im Po und Genital-
bereich unversorgt 

1 - 3, 6 1 - 3, 5 Hebamme; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

4,2,5,13 4 2 5 13         

   2.1.2.3  
ungepflegtes Äuße-
res 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5, 6 Hebamme; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

4,2,5,13 4 2 5 13         

   2.1.2.4  
Parasitenbefall 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 Arzt; Hebamme; 
Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,4,2, 5,13 8 4 2 5 13       

   2.1.3 Kleidung 2.1.3.1  
schmutzige Kleidung 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

    2.1.3.2 
nicht der Witterung 
angepasste Kleidung 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

   2.1.3.3 
nicht der Größe 
angepasste Kleidung 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

  2.1.4 Wohn- und 
Schlafsituation 

                          

   2.1.4.1  
keine festen Schla-
fenszeiten 

2, 3, 6 1 - 3 Hebamme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

4,5,13 4 5 13           
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

2. des unter 
1-jährigen 
Kindes 

2.1 Vernachlässigung 2.1.4 Wohn- und 
Schlafsituation 

2.1.4.2  
Kind tagsüber in 
abgedunkelten / 
künstlich belichteten 
Räumen 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3 Hebamme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

4,5,13 4 5 13           

   2.1.4.3  
Kind wird zu oft ins 
Bett gelegt 

2, 3, 6 1 - 3 Hebamme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

4,5,13 4 5 13           

   2.1.4.4  
Familie ist ständig 
unterwegs 

2, 6 1 - 3 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

   2.1.4.5 
Dauerbeschallung 
durch Musik oder 
Fernsehen 

2, 3, 6 1 - 3 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

   2.1.4.6  
Schimmelbefall, 
Ungeziefer 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 Ordnungsamt; 
SPFH; Frühwarn-
system 

9,5,13 9 5 13           

   2.1.4.7  
keine Heizmöglich-
keit 

1 - 3, 5 
- 7 

1 - 3, 5 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme;  
Schuldnerberatung; 
Sozialleistungs-
träger; SPFH  

22,7, 
11,10,5 

22 7 11 10 5       

   2.1.4.8 
nicht artgerecht 
gehaltene Tiere 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Ordnungsamt; Tier-
schutzverein; Früh-
warnsystem 

22,7,9,12, 
13 

22 7 9 12 13       
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

2. des unter 
1-jährigen 
Kindes 

2.1 Vernachlässigung 2.1.4 Wohn- und 
Schlafsituation 

2.1.4.9  
Alkohol, Zigaretten, 
Putzmittel, Medika-
mente frei zugäng-
lich 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3 Inobhutnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

7,5,13 7 5 13           

   2.1.4.10  
kein eigener Bereich 
für das Kind 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 Sozialleistungs-
träger; SPFH; Früh-
warnsystem 

10,5,13 10 5 13           

   2.1.4.11 
 kein eigenes Bett 

1 - 3, 5 
- 7 

1 - 3, 5 Sozialleistungs-
träger; SPFH 

10,5 10 5             

   2.1.4.12 
stark verdreckte 
Wohnung 

1 - 3, 5 
- 7 

1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system; Netzwerk 

22,7,5,13, 
6 

22 7 5 13 6       

   2.1.4.13 
 häufig krank 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Hebamme; 
SPFH; Frühwarn-
system; Beratungs-
stelle 

8,4,5, 
13,25 

8 4 5 13 25       

   2.1.4.14  
häufig unruhig und 
quengelig 

1 - 3, 6 1 - 3 Hebamme; SPFH; 
Frühwarnsystem; 
Beratungsstelle 

4,5,13,25 4 5 13 25         

  2.1.5 Umgang mit 
Vorsorgeunter-
suchungen, Er-
krankungen und 
Fehlent-
wicklungen / 
Behinderungen 

2.1.5.1  
U-Termine werden 
nicht (regelmäßig) 
wahrgenommen 

1, 2 1 - 3 Hebamme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

4,5,13 4 5 13           
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

2. des unter 
1-jährigen 
Kindes 

2.1 Vernachlässigung 2.1.5 Umgang mit 
Vorsorgeunter-
suchungen, Er-
krankungen und 
Fehlentwicklungen / 
Behinderungen 

2.1.5.2 
 Kinderarzt kann 
nicht benannt wer-
den 

1, 2, 6 1 - 3 Hebamme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

4,5,13 4 5 13           

   2.1.5.3  
trotz Behinderung / 
Retardierung / Ver-
letzung keine medi-
zinische / therapeuti-
sche Versorgung 

1 - 3, 6 1 - 5 Frühförderung; 
Hebamme; Fremd-
unterbringung; 
Inobhutnahme; 
Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem; 
Beratungsstelle 

14,4, 
22,7,2, 
5,13, 25 

14 4 22 7 2 5 13 25 

   2.1.5.4  
Anzeichen von 
Hospitalismus 

1 - 3, 6 1 - 4 Hebamme; Fremd-
unterbringung; 
Inobhutnahme; 
Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

4,22,7,2,5,
13 

4 22 7 2 5 13     

  2.1.6 Beauf-
sichtigung 

             

   2.1.6.1 
Kind ist in der Woh-
nung über Stunden 
allein 

6 1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Kindertages-
betreuung; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
Frühwarnsystem  

22,7,17,2, 
13 

22 7 17 2 13       
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

2. des unter 
1-jährigen 
Kindes 

2.1 Vernachlässigung 2.1.6 Beauf-
sichtigung 

2.1.6.2  
Haustiere und Kind 
allein ohne Aufsicht 

2, 6 1 - 4 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Kindertages-
betreuung;  Mutter-
Kind-Maßnahme; 
Tierschutzverein; 
Frühwarnsystem 

22,7,17,2, 
12,13 

22 7 17 2 12 13     

   2.1.6.3  
ungesichertes 
Wohnumfeld (z. B. 
Treppe, Teich, 
Steckdosen) 

1, 2, 6 1 - 3, 5 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

  2.1.7 Förderung der 
körperlichen 
und kognitiven  
Entwicklung 

             

   2.1.7.1 
kaum Beschäftigung 
mit dem Kind (z. B. 
spielen, singen, 
sprechen) 

2, 6 1 - 3 Hebamme; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

4,2,5 13 4 2 5 13         

   2.1.7.2  
wenig bewegungs-
unterstützende 
Angebote 

2, 6 1 - 3 Hebamme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

4,5,13 4 5 13           

  2.1.8 emotionale 
Zuwendung / 
Bindung 

2.1.8.1  
keine Bindungsauf-
nahme 

1, 2, 6 1 - 3 Arzt; Hebamme; 
SPFH; Frühwarn-
system; Beratungs-
stelle 

8,4,5, 
13,25 

8 4 5 13 25       
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

2. des unter 
1-jährigen 
Kindes 

2.1 Vernachlässigung 2.1.8 emotionale 
Zuwendung / 
Bindung 

2.1.8.2  
fehlende liebevolle 
Zuwendung 

1, 2, 6 1 - 3 Hebamme; SPFH; 
Frühwarnsystem; 
Beratungsstelle 

4,5,13,25 4 5 13 25         

   2.1.8.3  
übertriebene liebe-
volle Zuwendung 

1 - 3, 6 1 - 3 Hebamme; SPFH; 
Frühwarnsystem; 
Beratungsstelle 

4,5,13,25 4 5 13 25         

  2.1.9 Kontinuität in 
sozialen Bezü-
gen 

             

   2.1.9.1  
ständiger Wechsel 
der Aufsichtsperson 

1 - 3, 6 1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

22,7,5,13 22 7 5 13         

   2.1.9.2 
ständig wechselnde 
Besucher 

1 - 3, 6 1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

22,7,5,13 22 7 5 13         

  2.2.1 Schläge              

   2.2.1.1 
 Hämatome und 
Hautwunden 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; Früh-
warnsystem 

8,22,7,2,13 8 22 7 2 13       
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

2. des unter 
1-jährigen 
Kindes 

2.2 Körperliche Miss-
handlung 

2.2.1 Schläge 2.2.1.2  
Striemen 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; Früh-
warnsystem 

8,22,7,2,13 8 22 7 2 13       

   2.2.1.3  
Schwellungen, 
Hautblutungen 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; Früh-
warnsystem 

8,22,7,2,13 8 22 7 2 13       

   2.2.1.4  
Knochenbrüche 

3 1 - 3 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; Früh-
warnsystem 

8,22,7,2,13 8 22 7 2 13       

  2.2.2 sexuelle Ge-
walt 

             

   2.2.2.1  
Verletzungen im 
Genital- und Oral-
bereich 

3, 6 7 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; Früh-
warnsystem; Be-
ratungsstelle 

8,22,7,2, 
13,25 

8 22 7 2 13 25     

   2.2.2.2 
gravierende Ver-
haltensänderung 

6 7 Arzt; Frühwarn-
system; Beratungs-
stelle 

8,13,25 8 13 25           

  2.2.3 Verbrennung / 
Verbrühung 
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

2. des unter 
1-jährigen 
Kindes 

2.2 Körperliche Miss-
handlung 

2.2.3 Verbrennung / 
Verbrühung 

2.2.3.1  
Hautrötungen 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; Früh-
warnsystem 

8,22,7,2,13 8 22 7 2 13       

   2.2.3.2  
Brandwunden 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; Früh-
warnsystem 

8,22,7,2,13 8 22 7 2 13       

   2.2.3.3  
Hautablösung 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; Früh-
warnsystem 

8,22,7,2,13 8 22 7 2 13       

  2.2.4 Schütteln  3 1 - 3 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; Früh-
warnsystem 

8,22,7,2,13 8 22 7 2 13       

  2.2.5 Einsperren              

   2.2.5.1  
in Auto, Zimmer, 
Räume außerhalb 
der Wohnung 

1, 2, 6 1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Mutter-Kind-
Maßnahme; Polizei; 
Frühwarnsystem 

22,7,2,16, 
13 

22 7 2 16 13       
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

2. des unter 
1-jährigen 
Kindes 

2.2 Körperliche Miss-
handlung 

2.2.6 Überforderung              

   2.2.6.1  
Sauberkeits-
erziehung 

1 - 3, 6 1 - 3 Hebamme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

4,5,13 4 5 13           

   2.2.6.2  
motorische Ent-
wicklung 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Hebamme; 
SPFH; Frühwarn-
system; Früh-
förderung; Be-
ratungsstelle 

8,4,5, 
13,14,25 

8 4 5 13 14 25     

 2.3 Seelische Miss-
handlung 

2.3.1 Missachtung              

   2.3.1  
Freude, Trauer, 
Angst und Wut 
dürfen nicht zum 
Ausdruck gebracht 
werden 

1, 2, 6 1 - 3 Hebamme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

4,5,13 4 5 13           

   2.3.2  
Ignoranz 

1, 2, 6 1 - 3 Hebamme; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

4,2,5,13 4 2 5 13         

  2.3.2 Beleidigung, 
Beschimpfung 

2.3.2.1  
Einschüchterung 

1, 2, 6 1 - 3 Hebamme; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

4,2,5,13 4 2 5 13         
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

2. des unter 
1-jährigen 
Kindes 

2.3 Seelische Miss-
handlung 

2.3.2 Beleidigung, 
Beschimpfung 

2.3.2.2  
Bestrafung mit 
Liebesentzug 

1, 2, 6 1 - 3 Hebamme; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

4,2,5,13 4 2 5 13         

  2.3.3 Bedrohung                           

    2.3.3.1  
Anbrüllen 

1, 2, 6 1 - 3 Hebamme; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

4,2,5,13 4 2 5 13         

    2.3.3.2  
Ängstigung 

1, 2, 6 1 - 3 Hebamme; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

4,2,5,13 4 2 5 13         

  2.3.4 Erniedrigung                           

    2.3.4.1  
abfällige zynische 
Bemerkungen 

1, 2, 6 1 - 3 Hebamme; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

4,2,5,13 4 2 5 13         

    2.3.4.2  
Ausschließen aus 
der Gemeinschaft 

2, 6 1 - 3 Hebamme; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

4,2,5,13 4 2 5 13         

   2.3.5 Überforderung 2.3.5.1  
Fähigkeiten des 
Kindes werden 
überschätzt 

1, 2, 6 1 - 3 Hebamme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

4,5,13 4 5 13           
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

3. des 1 bis 
3-jährigen 
Kindes 

3.1 Vernachlässigung 3.1.1 Nahrung              

   3.1.1.1  
ausschließlich Fla-
schennahrung oder 
Brei  

1 - 3, 6 1 - 3, 5 Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

2,5,13 2 5 13           

   3.1.1.2  
keine regelmäßigen 
Mahlzeiten 

2, 3, 6 1 - 3, 5 Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

2,5,13 2 5 13           

   3.1.1.3  
kaum Lebensmittel 
vorhanden  

1 - 3, 6 1 - 3, 5 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

22,7,2,5,13 22 7 2 5 13       

   3.1.1.4  
kaum Gemüse, Obst 

1, 6 1 - 3, 5 SPFH, Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

   3.1.1.5  
spindeldürre Glied-
maßen  

1 - 3, 6 1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,22,7,2,5,
13 

8 22 7 2 5 13     

   3.1.1.6  
fahle Gesichtsfarbe, 
eingefallenes Ge-
sicht               

1 - 3, 6 1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH 

8,22,7,2,5,
13 

8 22 7 2 5 13     
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

3. des 1 bis 
3-jährigen 
Kindes 

3.1 Vernachlässigung 3.1.1 Nahrung 3.1.1.7  
Hungerödem 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH 

8,22,7,2,5,
13 

8 22 7 2 5 13     

   3.1.1.8  
Adipositas 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 Arzt; Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,2,5,13 8 2 5 13         

   3.1.1.9  
Kind zeigt sich apa-
thisch, kraftlos 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 Arzt; Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,2,5,13 8 2 5 13         

   3.1.1.10  
Kind schreit un-
unterbrochen 

6 1 - 3 Arzt; Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem; 
Beratungsstelle 

8,2,5, 
13,25 

8 2 5 13 25       

   3.1.2 Körperpflege 3.1.2.1  
nicht ausreichend 
Hygieneartikel vor-
handen 

1 - 3, 6 1 - 3, 5 SPFH 5 5               

   3.1.2.2  
im Po und Genital-
bereich unversorgt 

1 - 3, 6 1 - 3, 5 Arzt; SPFH; Früh-
warnsystem 

8,5,13 8 5 13           

    3.1.2.3  
ungepflegtes Äuße-
res 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3, 5, 6 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

    3.1.2.4 
 Parasitenbefall 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 Arzt; SPFH; Früh-
warnsystem 

8,5,13 8 5 13           
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

3. des 1 bis 
3-jährigen 
Kindes 

3.1 Vernachlässigung 3.1.3 Kleidung                          

    3.1.3.1  
schmutzige Kleidung 

1 - 3, 5 
- 7 

1 - 3, 5 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

    3.1.3.2  
nicht der Witterung 
angepasste Kleidung 

1 - 3, 5 
- 7 

1 - 3, 5 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

   3.1.3.3  
nicht der Größe 
angepasste Kleidung 

1 - 3, 5 
- 7 

1 - 3, 5 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

  3.1.4 Wohn- und 
Schlafsituation 

                          

    3.1.4.1  
keine festen Schla-
fenszeiten 

2, 6 1 - 3 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

   3.1.4.2  
Kind tagsüber in 
abgedunkelten / 
künstlich belichteten 
Räumen 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

   3.1.4.3  
Kind wird zu oft ins 
Bett gelegt 

2, 6 1 - 3 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

3. des 1 bis 
3-jährigen 
Kindes 

3.1 Vernachlässigung 3.1.4 Wohn- und 
Schlafsituation 

3.1.4.4  
Familie ist ständig 
unterwegs 

2, 6 1 - 3 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

   3.1.4.5  
Dauerbeschallung 
durch Musik oder 
Fernsehen 

2, 6 1 - 3 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

   3.1.4.6 
Schimmelbefall, 
Ungeziefer 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 Ordnungsamt; 
SPFH; Frühwarn-
system 

9,5,13 9 5 13           

    3.1.4.7  
keine Heizmöglich-
keit 

1 - 3, 5 
- 7 

1 - 3, 5 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Schuldnerberatung; 
Sozialleistungs-
träger;  SPFH  

22,7, 
11,10,5 

22 7 11 10 5       

   3.1.4.8  
nicht artgerecht 
gehaltene Tiere 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3, 5 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Ordnungsamt; Tier-
schutzverein; Früh-
warnsystem 

22,7,9, 12, 
13 

22 7 9 12 13       

   3.1.4.9  
Alkohol, Zigaretten, 
Putzmittel, Medika-
mente frei zugäng-
lich 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

22,7,5,13 22 7 5 13         

   3.1.4.10 
kein eigener Bereich 
für das Kind 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3, 5 Sozialleistungs-
träger; SPFH; Früh-
warnsystem 

10,5, 13 10 5 13           
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

3. des 1 bis 
3-jährigen 
Kindes 

3.1 Vernachlässigung 3.1.4 Wohn- und 
Schlafsituation 

3.1.4.11  
kein eigenes Bett 

1, 2, 5 - 
7 

1 - 3, 5 Sozialleistungs-
träger; SPFH 

10,5 10 5             

   3.1.4.12  
stark verdreckte 
Wohnung 

1, 2, 5 - 
7 

1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH; Netzwerk 

22,7,5,6 22 7 5 6         

   3.1.4.13  
häufig krank 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; SPFH; Früh-
warnsystem 

8,5,13 8 5 13           

   3.1.4.14  
häufig unruhig und 
quengelig 

2, 6 1 - 3 Arzt; SPFH; Früh-
warnsystem; Be-
ratungsstelle 

8,5,13,25 8 5 13 25         

  3.1.5 Umgang mit 
Vorsorgeunter-
suchungen, Er-
krankungen 
und Fehlent-
wicklungen / 
Behinderungen 

                          

    3.1.5.1  
U-Termine werden 
nicht (regelmäßig) 
wahrgenommen 

1, 2 1 - 3 Arzt; SPFH; Früh-
warnsystem 

8,5,13 8 5 13           

    3.1.5.2  
Kinderarzt kann nicht 
benannt werden 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

3. des 1 bis 
3-jährigen 
Kindes 

3.1 Vernachlässigung 3.1.5 Umgang mit 
Vorsorgeunter-
suchungen, Er-
krankungen 
und Fehlent-
wicklungen / 
Behinderungen 

3.1.5.3 
trotz Behinderung / 
Retardierung / Ver-
letzung keine medi-
zinische / therapeuti-
sche Versorgung 

1 - 3, 6 1 - 5 Arzt; Frühförderung; 
Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Beratungsstelle 

8,13,2,7,2,
5,25 

8 13 22 7 2 5 25  

   3.1.5.4  
Anzeichen von 
Hospitalismus 

1 - 3, 6 1 - 4 Arzt; Frühwarn-
system; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Tagespflege 

8,13, 
22,7,2, 
5,18 

8 13 22 7 2 5 18   

  3.1.6 Beauf-
sichtigung 

                          

    3.1.6.1 
Kind ist in der Woh-
nung über Stunden 
allein 

6 1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Kindertages-
betreuung; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
Frühwarnsystem  

22,7, 17,2, 
13 

22 7 17 2 13       

   3.1.6.2  
Haustiere und Kind 
allein ohne Aufsicht 

2, 6 1 - 4 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Kindertages-
betreuung;    Mutter-
Kind-Maßnahme; 
Tierschutzverein; 
Frühwarnsystem 

22,7,17,2,1
2,13 

22 7 17 2 12 13 13   
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

3. des 1 bis 
3-jährigen 
Kindes 

3.1 Vernachlässigung 3.1.6 Beauf-
sichtigung 

3.1.6.3  
ungesichertes 
Wohnumfeld (z. B. 
Treppe, Teich, 
Steckdosen) 

1, 2, 6 1 - 3, 5 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

  3.1.7 Förderung der 
körperlichen 
und kognitiven  
Entwicklung 

             

   3.1.7.1 
wenig Beschäftigung 
mit dem Kind (z. B. 
spielen, singen, 
sprechen, vorlesen) 

2, 6 1 - 3 Kindertages-
betreuung; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

17,2,5,13 17 2 5 13     

   3.1.7.2  
wenig bewegungs-
unterstützende 
Angebote 

2, 6 1 - 3 Kindertages-
betreuung; SPFH; 
Frühwarnsystem 

17,2,13 17 5 13      

   3.1.7.3  
erhebliche sprach-
liche Defizite 

1, 2, 6 1 - 4,6 Arzt; Kindertages-
betreuung; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,17,5,13 8 17 5 13     

   3.1.7.4 
erhebliche motori-
sche Defizite 

1, 2, 6 1 - 3 Arzt; Kindertages-
betreuung; SPFH; 
Frühwarnsystem; 
Frühförderung 

8,17,5, 13, 
14 

8 17 5 13 14    
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

3. des 1 bis 
3-jährigen 
Kindes 

3.1 Vernachlässigung 3.1.8 Vermittlung von 
Werten und Normen 

3.1.8.1  
keine Grenzen 
setzen 

1, 2, 6 1 - 3 Elternschule; SPFH; 
Frühwarnsystem; 
Tagespflege 

15,5,13,18 15 5 13 18         

    3.1.8.2  
Grundregeln des 
sozialen Verhaltens 
werden nicht vor-
gelebt 

1, 2, 6 1 - 3 Elternschule; SPFH; 
Frühwarnsystem 

15,5,13,18 15 5 13 18         

   3.1.8.3 
Respekt vor Mit-
menschen wird nicht 
vermittelt 

1, 2, 6 1 - 3 Elternschule; SPFH; 
Frühwarnsystem 

15,5,13,18 15 5 13 18         

  3.1.9 emotionale 
Zuwendung / 
Bindung 

                         

    3.1.9.1  
fehlende liebevolle 
Zuwendung 

1, 2, 6 1 - 3 Elternschule; SPFH; 
Frühwarnsystem 

15,5,13 15 5 13           

    3.1.9.2  
übertriebene liebe-
volle Zuwendung 

1, 2, 6 1 - 3 Elternschule; SPFH; 
Frühwarnsystem 

15,5,13 15 5 13           

  3.1.10 Kontinuität in 
sozialen Be-
zügen 

                         

    3.1.10.1 
ständiger Wechsel 
der Aufsichtsperson 

1, 2, 6 1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH 

22,7,2,5 22 7 2 5         
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

3. des 1 bis 
3-jährigen 
Kindes 

3.1 Vernachlässigung 3.1.10 Kontinuität in 
sozialen Bezügen 

3.1.10.2  
ständig wechselnde 
Besucher 

1, 2, 6 1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH 

22,7,2,5 22 7 2 5         

  3.1.11 soziale Kon-
takte 

                          

    3.1.11.1  
Kind ist nicht mit 
Gleichaltrigen zu-
sammen 

2, 6 1 - 4 Kindertages-
betreuung; SPFH; 
Frühwarnsystem 

17,5,13 17 5 13           

 3.2 Körperliche Miss-
handlung 

3.2.1 Schläge              

   3.2.1.1  
Hämatome und 
Hautwunden an 
untypischen Stellen 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; Früh-
warnsystem 

8,22,7,2, 
13 

8 22 7 2 13      

   3.2.1.2  
Striemen 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; Früh-
warnsystem 

8,22,7,2,13 8 22 7 2 13      

   3.2.1.3  
Schwellungen, 
Hautblutungen 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; Früh-
warnsystem 

8,22,7,2,13 8 22 7 2 13      
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

3. des 1 bis 
3-jährigen 
Kindes 

3.2 Körperliche Miss-
handlung 

3.2.1 Schläge 3.2.1.4  
Knochenbrüche 

3 1 - 3 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; Früh-
warnsystem 

8,22,7,2,13 8 22 7 2 13      

  3.2.2 sexuelle Ge-
walt 

                         

   3.2.2.1  
Verletzungen im 
Genital- und Oral-
bereich 

3, 6 7 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; Be-
ratungsstelle 

8,22,7,2,25 8 22 7 2 25      

   3.2.2.2  
gravierende Ver-
haltensänderung 

6 7 Arzt; Beratungsstelle 8,25 8 25            

  3.2.3 Verbrennung / 
Verbrühung 

             

   3.2.3.1 
Hautrötungen 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; Früh-
warnsystem 

8,22,7,2,13 8 22 7 2 13       

   3.2.3.2  
Brandwunden 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; Früh-
warnsystem 

8,22,7,2,13 8 22 7 2 13       
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

3. des 1 bis 
3-jährigen 
Kindes 

3.2 Körperliche Miss-
handlung 

3.2.3 Verbrennung / 
Verbrühung 

3.2.3.3  
Hautablösung 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; Früh-
warnsystem 

8,22,7,2,13 8 22 7 2 13       

  3.2.4 rütteln / zu fest 
anpacken 

                          

    3.2.4.1  
Griffmarken am 
Körper 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; Früh-
warnsystem 

8,22,7,2,13 8 22 7 2 13       

  3.2.5 Einsperren                           

    3.2.5.1  
in Auto, Zimmer, 
Räume außerhalb 
der Wohnung 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Mutter-Kind-
Maßnahme; Polizei 

22,7,2,16 22 7 2 16         

  3.2.6 Überforderung                           

    3.2.6.1 
Sauberkeits-
erziehung 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

    3.2.6.2  
motorische Ent-
wicklung 

1, 2, 6 1 - 3 Arzt; SPFH; Früh-
warnsystem; Be-
ratungsstelle 

8,5,13,25 8 5 13 25        
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

3. des 1 bis 
3-jährigen 
Kindes 

3.3 Seelische Miss-
handlung 

3.3.1 Missachtung 3.3.1.1 
Freude, Trauer, 
Angst und Wut 
dürfen nicht zum 
Ausdruck gebracht 
werden 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13            

    3.3.1.2 
Ignoranz 

1, 2, 6 1 - 3 Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

2,5,13 2 5 13           

  3.3.2 Beleidigung, 
Beschimpfung 

                          

    3.3.2.1  
Einschüchterung 

1, 2, 6 1 - 3 Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

2,5,13 2 5 13           

   3.3.2.2  
Bestrafung mit 
Liebesentzug 

1, 2, 6 1 - 3 Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

2,5,13 2 5 13           

  3.3.3 Bedrohung                           

    3.3.3.1  
Anbrüllen 

1, 2, 6 1 - 3 Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

2,5,13 2 5 13           

   3.3.3.2  
Ängstigung 

1, 2, 6 1 - 3 Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

2,5,13 2 5 13           
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

3. des 1 bis 
3-jährigen 
Kindes 

3.3 Seelische Miss-
handlung 

3.3.4 Erniedrigung 3.3.4.1  
abfällige zynische 
Bemerkungen 

1, 2, 6 1 - 3 Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

2,5,13 2 5 13           

   3.3.4.2  
Ausschließen aus 
der Gemeinschaft 

2, 6 1 - 3 Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

2,5,13 2 5 13           

  3.3.5 Überforderung                           

   3.3.5.1  
Fähigkeiten des 
Kindes werden 
unterschätzt 

1, 2, 6 1 - 3 Elternschule; SPFH; 
Frühwarnsystem 

15,5,13 15 5 13           

   3.3.5.2 
unangemessene 
Aufgaben über-
nehmen lassen 

1, 2, 6 1 - 3 Elternschule; SPFH; 
Frühwarnsystem 

15,5,13 15 5 13           

    3.3.5.3  
Geschwister beauf-
sichtigen 

1, 2, 6 1 - 3 Elternschule; SPFH; 
Frühwarnsystem 

15,5,13 15 5 13           

4. des 4 bis 
6- jährigen 
Kindes 

4.1 Vernachlässigung 4.1.1 Nahrung                           

     4.1.1.1  
Fertignahrung oder 
Süßigkeiten 

1, 2, 6 1 - 3, 5 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

4. des 4 bis 
6- jährigen 
Kindes 

4.1 Vernachlässigung 4.1.1 Nahrung 4.1.1.2 
keine regelmäßigen 
Mahlzeiten 

2, 6 1 - 3, 5 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

   4.1.1.3 
kaum Lebensmittel 
vorhanden  

1, 2, 6 1 - 3, 5 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

22,7,2,5,13 22 7 2 5 13       

   4.1.1.4  
kaum Gemüse, Obst 

1, 2, 6 1 - 3, 5 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

   4.1.1.5  
spindeldürre Glied-
maßen  

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,22,7,2,5,
13 

8 22 7 2 5 13     

     4.1.1.6  
fahle Gesichtsfarbe, 
eingefallenes Ge-
sicht 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,22,7,2,5,
13 

8 22 7 2 5 13     

   4.1.1.7  
Hungerödem 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,22,7,2,5,
13 

8 22 7 2 5 13     

     4.1.1.8  
Adipositas 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 Arzt; Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,2,5, 13 8 2 5 13         
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

4. des 4 bis 
6- jährigen 
Kindes 

4.1 Vernachlässigung  4.1.1 Nahrung 4.1.1.9  
Kind zeigt sich apa-
thisch, kraftlos 

1 - 3, 5, 
6 

1 - 3, 5 Arzt; Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,2,5, 13 8 2 5 13         

  4.1.2 Körperpflege                           

    4.1.2.1 
nicht ausreichend 
Hygieneartikel vor-
handen 

1, 2, 6 1 - 3, 5 SPFH 5 5               

    4.1.2.2 
ungepflegtes Äuße-
res 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3, 5, 6 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

    4.1.2.3  
Parasitenbefall 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3, 5 Arzt; SPFH; Früh-
warnsystem 

8,5,13 8 5 13           

  4.1.3 Kleidung                           

    4.1.3.1  
schmutzige Kleidung 

1, 2, 5 - 
7 

1 - 3, 5 Elternschule; SPFH; 
Frühwarnsystem 

15,5,13 15 5 13           

    4.1.3.2  
nicht der Witterung 
angepasste Kleidung 

1, 2, 5 - 
7 

1 - 3, 5 Elternschule; SPFH; 
Frühwarnsystem 

15,5,13 15 5 13           

   4.1.3.3  
nicht der Größe 
angepasste Kleidung 

1, 2, 5 - 
7 

1 - 3, 5 Elternschule; SPFH; 
Frühwarnsystem 

15,5,13 15 5 13           

  4.1.4 Wohn- und 
Schlafsituation 

4.1.4.1  
keine festen Schla-
fenszeiten 

2, 6 1 - 3 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

4. des 4 bis 
6-jährigen 
Kindes 

4.1 Vernachlässigung 4.1.4 Wohn- und 
Schlafsituation 

4.1.4.2  
Kind tagsüber in 
abgedunkelten / 
künstlich belichteten 
Räumen 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

   4.1.4.3  
Familie ist ständig 
unterwegs 

            

   4.1.4.4  
Dauerbeschallung 
durch Musik oder 
Fernsehen 

2, 6 1 - 3 SPFH; Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

   4.1.4.5  
Schimmelbefall, 
Ungeziefer 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3, 5 Ordnungsamt; 
SPFH; Frühwarn-
system 

9,5,13 9 5 13           

    4.1.4.6  
keine Heizmöglich-
keit 

1, 2, 5 - 
7 

1 - 3, 5 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Schuldnerberatung; 
Sozialleistungs-
träger; SPFH  

22,7, 
11,10,5 

22 7 11 10 5       

   4.1.4.7  
nicht artgerecht 
gehaltene Tiere 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3, 5 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Ordnungsamt; Tier-
schutzverein; Früh-
warnsystem 

22,7,9,12,1
3 

22 7 9 12 13       
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

4. des 4 bis 
6- jährigen 
Kindes 

4.1 Vernachlässigung 4.1.4 Wohn- und 
Schlafsituation 

4.1.4.8  
Alkohol, Zigaretten, 
Putzmittel, Medika-
mente frei zugäng-
lich 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3 Fremdunterbringung; 
SPFH; Frühwarn-
system 

22,7,5,13 22 7 5 13         

   4.1.4.9  
kein eigener Bereich 
für das Kind 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3 Sozialleistungs-
träger; SPFH; Früh-
warnsystem 

10,5,13 10 5 13           

   4.1.4.10  
kein eigenes Bett 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3 Sozialleistungs-
träger; SPFH 

10,5 10 5             

   4.1.4.11  
stark verdreckte 
Wohnung 

1, 2, 5 - 
7 

1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH; Netzwerk 

22,7,5,6 22 7 5 6         

    4.1.4.12  
häufig krank 

1, 2, 6 1 - 3 Arzt; SPFH; Früh-
warnsystem 

8,5,13 8 5 13           

    4.1.4.13 
 häufig unruhig und 
quengelig 

2, 6 1 - 3 Arzt; SPFH; Früh-
warnsystem; Be-
ratungsstelle 

8,5,13,25 8 5 13  25         

  4.1.5 Umgang mit 
Vorsorgeunter-
suchungen, Er-
krankungen und 
Fehlentwicklungen / 
Behinderungen 

4.1.5.1  
U-Termine werden 
nicht (regelmäßig) 
wahrgenommen 

1, 2 1 - 3 Arzt; SPFH; Früh-
warnsystem 

8,5,13 8 5 13           
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

4. des 4 bis 
6- jährigen 
Kindes 

4.1 Vernachlässigung 4.1.5 Umgang mit 
Vorsorgeunter-
suchungen, Er-
krankungen 
und Fehlent-
wicklungen / 
Behinderungen 

4.1.5.2 
Kinderarzt / Zahnarzt 
kann nicht benannt 
werden 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH, Frühwarn-
system 

5,13 5 13             

   4.1.5.3  
trotz Behinderung / 
Retardierung / Ver-
letzung keine medi-
zinische / therapeuti-
sche Versorgung 

1, 2, 6 1 - 5 Arzt; Frühförderung; 
Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Beratungsstelle 

8,13, 
22,7,2, 
5,25 

8 13 22 7 2 5 25   

   4.1.5.4  
Anzeichen von 
Hospitalismus 

1 - 3, 6 1 - 4 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; Mutter-Kind-
Maßnahme; SPFH; 
Beratungsstelle; 
Tagespflege 

8,22,7,2,5, 
25,18 

8 22 7 2 5 25 18   

  4.1.6 Beauf-
sichtigung 

4.1.6.1  
Kind ist in der Woh-
nung über Stunden 
allein 

2, 6 1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Kindertages-
betreuung; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
Frühwarnsystem  

22,7, 
17,2,13 

22 7 17 2 13       
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

4. des 4 bis 
6- jährigen 
Kindes 

4.1 Vernachlässigung 4.1.6 Beauf-
sichtigung 

4.1.6.2  
Haustiere und Kind 
allein ohne Aufsicht 

2, 6 1 - 4 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Kindertages-
betreuung; Mutter-
Kind-Maßnahme; 
Tierschutzverein 

22,7, 17,2,  
12 

22 7 17 2 12       

   4.1.6.3  
ungesichertes 
Wohnumfeld (z. B. 
Treppe, Teich, 
Steckdosen) 

1, 2, 6 1 - 3, 5 SPFH; Netzwerk 5,6 5 6             

    4.1.6.4  
unkontrollierter 
Umgang mit elektro-
nischen Medien und 
PC 

2, 6 1 - 4, 6 Kindertages-
betreuung; SPFH; 
Frühwarnsystem 

17,5, 13 17 5 13           

   4.1.6.5  
Aufenthalt an ju-
gendgefährdenden 
Orten 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Ordnungsamt; Poli-
zei; SPFH; Früh-
warnsystem; Kinder-
tagesbetreuung 

22,7,9,16, 
5, 13,17 

22 7 9 16 5 13 17   

4. des 4 bis 
6- jährigen 
Kindes 

4.1 Vernachlässigung 4.1.7 Förderung der 
körperlichen und 
kognitiven  Ent-
wicklung 

4.1.7.1  
wenig Beschäftigung 
mit dem Kind (z. B. 
spielen, singen, 
sprechen, vorlesen) 

2, 6 1 - 3 Kindertages-
betreuung; SPFH; 
Frühwarnsystem 

17,5,13 17 5 13           
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

4. des 4 bis 
6- jährigen 
Kindes 

4.1 Vernachlässigung 4.1.7 Förderung der 
körperlichen 
und kognitiven  
Entwicklung 

4.1.7.2  
wenig bewegungs-
unterstützende 
Angebote 

2, 6 1 - 3 Kindertages-
betreuung; SPFH; 
Frühwarnsystem 

17,5,13 17 5 13           

    4.1.7.3  
keine vorschulische 
Förderung 

2, 6 1 - 3, 6 Arzt; Kindertages-
betreuung; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,17,5,13 8 17 5 13         

   4.1.7.4  
erhebliche sprach-
liche Defizite 

1, 2, 6 1 - 3, 6 Arzt; Kindertages-
betreuung; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,17,5,13 8 17 5 13         

   4.1.7.5  
erhebliche motori-
sche Defizite 

1, 2, 6 1 - 3 Arzt; Kindertages-
betreuung; SPFH; 
Frühwarnsystem 

8,17,5,13 8 17 5 13         

  4.1.8 Vermittlung von 
Werten und 
Normen 

4.1.8.1  
keine Grenzen 
setzen 

1, 2, 6 1 - 3, 6 Elternschule; SPFH; 
Frühwarnsystem; 
Beratungsstelle; 
Kindertages-
betreuung 

15,5, 
13,25, 17 

15 5 13 25 17       

    4.1.8.2  
Grundregeln des 
sozialen Verhaltens 
werden nicht vor-
gelebt. 

1, 2, 6 1 - 3, 6 Elternschule; SPFH; 
Frühwarnsystem; 
Beratungsstelle; 
Kindertages-
betreuung 

15,5, 
13,25, 17 

15 5 13 25 17       

    4.1.8.3  
Respekt vor Mit-
menschen wird nicht 
vermittelt. 

1, 2, 6 1 - 3 Elternschule; SPFH; 
Frühwarnsystem; 
Beratungsstelle; 
Kindertages-
betreuung 

15,5, 
13,25, 17 

15 5 13 25 17       
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

4. des 4 bis 
6- jährigen 
Kindes 

4.1 Vernachlässigung 4.1.9 emotionale 
Zuwendung / 
Bindung 

                          

    4.1.9.1 
fehlende liebevolle 
Zuwendung 

1, 2, 6 1 - 3 Elternschule; SPFH; 
Frühwarnsystem; 
Beratungsstelle 

15,5,13,25 15 5 13 25         

   4.1.9.2  
übertriebene liebe-
volle Zuwendung 

1, 2, 6 1 - 3 Elternschule; SPFH; 
Frühwarnsystem; 
Beratungsstelle 

15,5,13,25 15 5 13 25         

  4.1.10 Kontinuität in 
sozialen Bezü-
gen 

                      

    4.1.10.1  
ständiger Wechsel 
der Aufsichtsperson 

1, 2, 6 1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH 

22,7,5 22 7 5           

    4.1.10.2 
ständig wechselnde 
Besucher 

1, 2, 6 1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH 

22,7,5 22 7 5           

  4.1.11 soziale Kon-
takte 

4.1.11.1  
Kind ist nicht mit 
Gleichaltrigen zu-
sammen 

1, 2, 6 1 - 4 Kindertages-
betreuung; SPFH; 
Frühwarnsystem 

17,5,13 17 5 13           

      4.1.11.2  
Kind hat nicht för-
dernde soziale 
Kontakte 

1, 2, 5, 
6 

1 - 4 Kindertages-
betreuung; SPFH; 
Frühwarnsystem 

17,5,13 17 5 13           
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

4. des 4 bis 
6- jährigen 
Kindes 

4.2 Körperliche Miss-
handlung 

4.2.1 Schläge                           

      4.2.1.1  
Hämatome und 
Hautwunden an 
untypischen Stellen 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme; 
Frühwarnsystem 

8,7,13 8 7 13           

   4.2.1.2  
Striemen 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme; 
Frühwarnsystem 

8,7,13 8 7 13           

    4.2.1.3  
Schwellungen, 
Hautblutungen 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme; 
Frühwarnsystem 

8,7,13 8 7 13           

   4.2.1.4  
Knochenbrüche 

3 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme; 
Frühwarnsystem 

8,7,13 8 7 13           

  4.2.2 sexuelle Ge-
walt 

                          

      4.2.2.1  
Schilderungen und 
Äußerungen 

2, 3 7 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH; Früh-
warnsystem 

8,22,7,5,1
3 

8 22 7 5 13       

      4.2.2.2  
Verletzungen im 
Genital- und Oral-
bereich 

3 7 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH; Früh-
warnsystem 

8,22,7,5,1
3 

8 22 7 5 13       
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

4. des 4 bis 
6- jährigen 
Kindes  

4.2 Körperliche Miss-
handlung 

4.2.2 sexuelle Ge-
walt 

4.2.2.3  
gravierende Ver-
haltensänderungen 

2, 6 7 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH; Früh-
warnsystem 

8,22,7,5,1
3 

8 22 7 5 13       

    4.2.3 Verbrennung / 
Verbrühung 

                          

     4.2.3.1  
Hautrötungen 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme; 
Frühwarnsystem   

8,7,13 8 7 13           

   4.2.3.2  
Brandwunden 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme; 
Frühwarnsystem   

8,7,13 8 7 13           

   4.2.3.3  
Hautablösung 

1 - 3, 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme; 
Frühwarnsystem   

8,7,13 8 7 13           

    4.2.4 rütteln / zu fest 
anpacken 

                          

      4.2.4.1  
Griffmarken am 
Körper 

1 - 3, 6 1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH; Frühwarn-
system 

22,7,5,13 22 7 5 13         

    4.2.5 Einsperren                           

     4.2.5.1 
in Auto, Zimmer, 
Räume außerhalb 
der Wohnung  

1, 2, 5, 
6 

 1 - 4 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Polizei; SPFH; Früh-
warnsystem 

22,7, 16,5, 
13 

22 7 16 5 13 
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

4. des 4 bis 
6- jährigen 
Kindes 

4.2 Körperliche Miss-
handlung 

4.2.6 Überforderung 4.2.6.1  
Sauberkeits-
erziehung 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH; Elternschule; 
Frühwarnsystem 

5,15,13 5 15 13           

   4.2.6.2  
motorische Ent-
wicklung 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH; Elternschule; 
Frühwarnsystem 

5,15,13 5 15 13           

 4.3 Seelische Miss-
handlung 

4.3.1 Missachtung                           

    4.3.1.1  
Freude, Trauer, 
Angst und Wut 
dürfen nicht zum 
Ausdruck gebracht 
werden 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH; Elternschule; 
Frühwarnsystem 

5,15,13 5 15 13           

    4.3.1.2  
Kind mit Worten und 
Zeichen herabsetzen 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH; Elternschule; 
Frühwarnsystem 

5,15,13 5 15 13           

  4.3.2 Beleidigung / 
Beschimpfung 

                          

    4.3.2.1  
Einschüchterung 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH; Elternschule; 
Frühwarnsystem 

5,15,13 5 15 13           

    4.3.2.2  
Bestrafung mit 
Liebesentzug 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH; Elternschule; 
Frühwarnsystem 

5,15,13 5 15 13           
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

4. des 4 bis 
6- jährigen 
Kindes 

4.3 Seelische Miss-
handlung 

4.3.3 Bedrohung                           

    4.3.3.1  
Anbrüllen 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH; Elternschule; 
Frühwarnsystem 

5,15,13 5 15 13           

   4.3.3.2  
Ängstigung 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH; Elternschule; 
Frühwarnsystem 

5,15,13 5 15 13           

  4.3.4 Erniedrigung                           

    4.3.4.1  
abfällige zynische 
Bemerkungen 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH; Elternschule; 
Frühwarnsystem 

5,15,13 5 15 13           

   4.3.4.2  
Ausschließen aus 
der Gemeinschaft 

2, 6 1 - 3 SPFH; Elternschule; 
Frühwarnsystem 

5,15,13 5 15 13           

  4.3.5 Überforderung                           

   4.3.5.1  
Fähigkeiten des 
Kindes werden 
überschätzt 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH; Elternschule; 
Frühwarnsystem 

5,15,13 5 15 13           

   4.3.5.2  
unangemessene 
Aufgaben über-
nehmen lassen 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH; Elternschule; 
Frühwarnsystem 

5,15,13 5 15 13           

      4.3.5.3  
Geschwister beauf-
sichtigen 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH; Elternschule; 
Frühwarnsystem 

5,15,13 5 15 13           
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

4. des 4 bis 
6- jährigen 
Kindes 

4.3 Seelische Miss-
handlung 

4.3.5 Überforderung 4.3.5.4  
Kind soll Hausarbeit 
verrichten 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH; Elternschule; 
Frühwarnsystem 

5,15,13 5 15 13           

      4.3.5.5  
Botengänge 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH; Elternschule; 
Frühwarnsystem 

5,15,13 5 15 13           

5. des 7 bis 
9-jährigen 
Kindes 

5.1 Vernachlässigung 5.1.1 Nahrung                   

   5.1.1.1  
Fertignahrung und 
Süßigkeiten  

1, 2, 6 1 - 3, 5 SPFH 5 5              

   5.1.1.2  
keine regelmäßigen 
Mahlzeiten 

2, 3, 6 1 - 3, 5 SPFH 5 5              

   5.1.1.3 
 kaum Lebensmittel 
vorhanden  

1, 2, 6 1 - 3, 5 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH 

22,7,5 22 7 5           

     5.1.1.4  
kaum Gemüse, Obst 

1, 2, 6 1 - 3, 5 SPFH 5 5              

   5.1.1.5  
spindeldürre Glied-
maßen  

1 - 6 1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH 

8,22,7,5 8 22 7 5         

      5.1.1.6  
fahle Gesichtsfarbe, 
eingefallenes Ge-
sicht               

1 - 6 1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH 

8,22,7,5 8 22 7 5         
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

5. des 7 bis 
9-jährigen 
Kindes 

5.1 Vernachlässigung 5.1.1 Nahrung 5.1.1.7  
Hungerödem 

1 - 6 1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH 

8,22,7,5 8 22 7 5         

     5.1.1.8  
Adipositas 

1 - 6 1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH 

8,22,7,5 8 22 7 5         

     5.1.1.9  
Kind zeigt sich apa-
thisch, kraftlos 

1 - 6 1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH 

8,22,7,5 8 22 7 5         

    5.1.2 Körperpflege 5.1.2.1  
nicht ausreichend 
Hygieneartikel vor-
handen 

1, 2, 6 1 - 3, 5 SPFH 5 5               

   5.1.2.2  
ungepflegtes Äuße-
res 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3, 5, 6 SPFH 5 5               

   5.1.2.3  
Parasitenbefall 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3, 5 Arzt; SPFH 8,5 8 5             

  5.1.3 Kleidung 5.1.3.1  
schmutzige Kleidung 

1, 2, 4 - 
7 

1 - 3, 5 Elternschule; Er-
ziehungsbeistand; 
SPFH 

15,19,5 15 19 5           

    5.1.3.2  
nicht der Witterung 
angepasste Kleidung 

1, 2, 4 - 
7 

1 - 3, 5 Elternschule; Er-
ziehungsbeistand; 
SPFH 

15,19,5 15 19 5           
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

5. des 7 bis 
9-jährigen 
Kindes 

5.1 Vernachlässigung 5.1.3 Kleidung 5.1.3.3  
nicht der Größe 
angepasste Kleidung 

1, 2, 4 - 
7 

1 - 3, 5 Elternschule; Er-
ziehungsbeistand; 
SPFH 

15,19,5 15 19 5           

  5.1.4 Wohn- und 
Schlafsituation 

                          

    5.1.4.1  
keine festen Schla-
fenszeiten 

2, 4, 6 1 - 3 SPFH 5 5               

   5.1.4.2  
Kind tagsüber in 
abgedunkelten / 
künstlich belichteten 
Räumen 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3 SPFH 5 5               

   5.1.4.3  
Familie ist ständig 
unterwegs 

2, 6 1 - 3 SPFH 5 5               

    5.1.4.4  
Dauerbeschallung 
durch Musik oder 
Fernsehen 

2, 4, 6 1 - 3 SPFH 5 5               

    5.1.4.5  
Schimmelbefall, 
Ungeziefer 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3, 5 Ordnungsamt; SPFH 9,5 9 5             
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

5. des 7 bis 
9-jährigen 
Kindes 

5.1 Vernachlässigung 5.1.4 Wohn- und 
Schlafsituation 

5.1.4.6  
keine Heizmöglich-
keit 

1, 2, 5 - 
7 

1 - 3, 5 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Schuldnerberatung; 
Sozialleistungsträger; 
SPFH  

22,7, 
11,10,5 

22 7 11 10 5       

    5.1.4.7  
nicht artgerecht 
gehaltene Tiere 

1, 2, 
5,6 

1 - 3, 5 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Ordnungsamt; Tier-
schutzverein 

22,7, 9,12 22 7 9 12        

   5.1.4.8  
Alkohol, Zigaretten, 
Putzmittel, Medika-
mente frei zugäng-
lich 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH 

22,7,5 22 7 5           

   5.1.4.9  
kein eigener Bereich 
für das Kind 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3, 5 Sozialleistungsträger; 
SPFH 

10,5 10 5             

    5.1.4.10  
kein eigenes Bett 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3, 5 Sozialleistungsträger; 
SPFH 

10,5 10 5             

   5.1.4.11  
stark verdreckte 
Wohnung 

1, 2, 5 - 
7 

1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH; Netzwerk 

22,7,5,6 22 7 5 6         

   5.1.4.12 häufig krank 1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Arzt; SPFH 8,5 8 5             

   5.1.4.13  
häufig unruhig und 
quengelig 

2, 4, 6 1 - 3 Arzt; SPFH; Tages-
gruppe; Beratungs-
stelle 

8,5,20,25 8 5 20 25         
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

5. des 7 bis 
9-jährigen 
Kindes 

5.1 Vernachlässigung 5.1.5 Umgang mit 
Vorsorgeunter-
suchungen, Er-
krankungen 
und Fehlent-
wicklungen / 
Behinderungen 

                          

    5.1.5.1  
U-Termine werden 
nicht (regelmäßig) 
wahrgenommen 

1, 2 1 - 3 Arzt; SPFH 8,5 8 5             

   5.1.5.2  
Kinderarzt / Zahnarzt 
kann nicht benannt 
werden 

1, 2, 4 1 - 3 SPFH 5 5               

   5.1.5.3 
trotz Behinderung / 
Retardierung / Ver-
letzung keine medi-
zinische / therapeuti-
sche Versorgung 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3, 5 Arzt; Frühförderung; 
Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH 

8,13,22,7,
5 

8 13 22 7 5       

   5.1.5.4  
Anzeichen von 
Hospitalismus 

1 - 3, 4, 
6 

1 - 4 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH; Ta-
gesgruppe 

8,22,7,5,2
0 

8 22 7 5 20       
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

5. des 7 bis 
9-jährigen 
Kindes 

5.1 Vernachlässigung 5.1.6 Beauf-
sichtigung 

5.1.6.1  
Kind ist lange Zeit-
räume bzw. über 
Nacht in der Woh-
nung über Stunden 
allein 

2,4, 6 1 - 3 Inobhutnahme;  7 7            

   5.1.6.2  
Haustiere und Kind 
allein ohne Aufsicht 

2, 6 1 - 4 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Tierschutzverein 

22,7,2 22 7 12           

   5.1.6.3  
ungesichertes 
Wohnumfeld (z. B. 
Treppe, Teich, 
Steckdosen) 

1, 2, 6 1 - 3, 5 SPFH 5 5               

   5.1.6.4  
unkontrollierter 
Schulbesuch 

2, 4 - 6 1 - 3, 5 SPFH; Tagesgruppe 5,20 5 20             

    5.1.6.5 
Aufenthalt an ju-
gendgefährdenden 
Orten 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 4, 6 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Ordnungsamt; Poli-
zei; SPFH 

22,7,9,16,
5 

22 7 9 16 5       

    5.1.6.6  
unkontrollierter 
Umgang mit elektro-
nischen Medien und 
PC 

2, 4, 6 1 - 4, 6 SPFH; Tagesgruppe 5,20 5 20             
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

5. des 7 bis 
9-jährigen 
Kindes 

5.1 Vernachlässigung 5.1.6 Beauf-
sichtigung 

5.1.6.7  
unkontrollierter 
Umgang mit legalen 
und illegalen Drogen 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 4 Polizei; SPFH; Ta-
gesgruppe; Drogen-
beratungsstelle 

16,5, 
20,26 

16 5 20 26         

  5.1.7 Förderung der 
körperlichen 
und kognitiven  
Entwicklung 

                          

    5.1.7.1  
wenig Beschäftigung 
mit dem Kind (z. B. 
spielen, singen, 
sprechen, vorlesen) 

2, 6 1 - 3 Arzt; Elternschule; 
Offene Ganztags-
schule; SPFH; Ta-
gesgruppe  

8,15,21,5, 
20 

8 15 21 5 20       

   5.1.7.2  
wenig bewegungs-
unterstützende 
Angebote 

2, 6 1 - 3 Elternschule; Offene 
Ganztagsschule; 
SPFH 

15,21,5 8 21 5           

  5.1.8 Vermittlung von 
Werten und 
Normen 

                          

    5.1.8.1 
keine Grenzen 
setzen 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3, 6 Elternschule; Offene 
Ganztagsschule; 
SPFH; Tagesgruppe 

15,21,5,20 15 21 5 20         

   5.1.8.2  
Grundregeln des 
sozialen Verhaltens 
werden nicht vor-
gelebt. 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3, 6 Elternschule; Offene 
Ganztagsschule; 
SPFH; Tagesgruppe 

15,21,5,20 15 21 5 20         
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

5. des 7 bis 
9-jährigen 
Kindes 

5.1 Vernachlässigung 5.1.8 Vermittlung von 
Werten und 
Normen 

5.1.8.3  
Respekt vor Mit-
menschen wird nicht 
vermittelt. 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3 Elternschule; Offene 
Ganztagsschule; 
SPFH; Tagesgruppe 

15,21,5,20 15 21 5 20         

   5.1.9 emotionale 
Zuwendung / 
Bindung 

                          

      5.1.9.1  
fehlende liebevolle 
Zuwendung 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Elternschule; SPFH; 
Tagesgruppe 

15,5,20 15 5 20           

    5.1.9.2  
übertriebene liebe-
volle Zuwendung 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Elternschule; SPFH; 
Tagesgruppe 

15,5,20 15 5 20           

  5.1.10 Kontinuität in 
sozialen Be-
zügen 

                

   5.1.10.1  
ständiger Wechsel 
der Aufsichtsperson 

1, 2, 6 1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH 

22,7,5 22 7 5           

   5.1.10.2  
ständig wechselnde 
Besucher 

1, 2, 6 1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH 

22,7,5 22 7 5           

    5.1.11 soziale Kon-
takte 

5.1.11.1  
Kind ist nicht mit 
Gleichaltrigen zu-
sammen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 4 Elternschule; Offene 
Ganztagsschule; 
SPFH; Tagesgruppe  

15,21,5,20 15 21 5 20         
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

5. des 7 bis 
9-jährigen 
Kindes 

5.2 Körperliche Miss-
handlung 

5.1.11 soziale Kon-
takte 

5.1.11.2  
Kind hat nicht för-
dernde soziale 
Kontakte 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 4 Elternschule; Offene 
Ganztagsschule; 
SPFH; Tagesgruppe  

15,21,5,20 15 21 5 20         

   5.2.1 Schläge                 

   5.2.1.1  
Hämatome und 
Hautwunden an 
untypischen Stellen 

1 - 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme   8,7 8 7             

      5.2.1.2  
Striemen 

1 - 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme   8,7 8 7             

   5.2.1.3  
Schwellungen, 
Hautblutungen 

1 - 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme   8,7 8 7             

      5.2.1.4  
Knochenbrüche 

3 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme   8,7 8 7             

   5.2.2.1  
Schilderungen und 
Äußerungen 

1 - 6 7 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH; Ta-
gesgruppe  

8,22,7,5,2
0 

8 22 7 5 20       

   5.2.2 sexuelle Ge-
walt 

5.2.2.2  
Verletzungen im 
Genital- und Oral-
bereich 

3 7 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH; Ta-
gesgruppe  

8,22,7,5,2
0 

8 22 7 5 20       
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

5. des 7 bis 
9-jährigen 
Kindes 

 5.2 Körperliche Miss-
handlung 

 5.2.2 sexuelle Ge-
walt 

5.2.2.3  
gravierende Ver-
haltensänderungen 

1 - 6 7 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH; Ta-
gesgruppe  

8,22,7,5,2
0 

8 22 7 5 20       

  5.2.3 Verbrennung / 
Verbrühung 

                          

      5.2.3.1  
Hautrötungen 

1 - 4, 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme 8,7 8 7             

      5.2.3.1 
 Brandwunden 

1 - 4, 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme 8,7 8 7             

      5.2.3.2  
Hautablösungen 

1 - 4, 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme 8,7 8 7             

  5.2.4 rütteln / zu fest 
anpacken 

                          

    5.2.4.1  
Griffmarken am 
Körper 

1 - 4, 6 1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Polizei; SPFH; Ta-
gesgruppe  

22,7,16,5, 
20 

22 7 16 5 20       

  5.2.5 Einsperren                           

   5.2.5.1  
in Auto, Zimmer, 
Räume außerhalb 
der Wohnung 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Polizei; SPFH; Ta-
gesgruppe  

22,7,16,5, 
20 

22 7 16 5 20       

     5.2.6 Überforderung 5.2.6.1  
Sauberkeits-
erziehung 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH 5 5               



B 12/2007 KGSt  89 

 

   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

5. des 7 bis 
9-jährigen 
Kindes 

 5.2 Körperliche Miss-
handlung 

 5.2.6 Überforderung 5.2.6.2  
motorische Ent-
wicklung 

1, 2, 6 1 - 3 SPFH 5 5               

      5.2.6.3  
Leistungsdruck 

1, 2, 4, 
6 

1, 2 SPFH 5 5               

 5.3  Seelische Miss-
handlung 

5.3.1 Missachtung                 

   5.3.1.1  
Freude, Trauer, 
Angst und Wut 
dürfen nicht zum 
Ausdruck gebracht 
werden 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
SPFH; Tagesgruppe  

19,5,20 19 5 20           

     5.3.1.2  
Kind mit Worten und 
Zeichen herabsetzen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
SPFH; Tagesgruppe  

19,5,20 19 5 20           

  5.3.2 Beleidigung / 
Beschimpfung 

                          

     5.3.2.1 
Einschüchterung 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
SPFH; Tagesgruppe  

19,5,20 19 5 20           

     5.3.2.2 
 
Bestrafung mit 
Liebesentzug 

1, 2, 6 1 - 3 Erziehungsbeistand; 
SPFH; Tagesgruppe  

19,5,20 19 5 20           
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

5. des 7 bis 
9-jährigen 
Kindes 

5.3  Seelische Miss-
handlung 

5.3.3 Bedrohung                           

     5.3.3.1  
Anbrüllen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
SPFH; Tagesgruppe  

19,5,20 19 5 20           

     5.3.3.2  
Ängstigung 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
SPFH; Tagesgruppe  

19,5,20 19 5 20           

  5.3.4 Erniedrigung                           

     5.3.4.1  
abfällige zynische 
Bemerkungen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
SPFH; Tagesgruppe  

19,5,20 19 5 20           

     5.3.4.2  
Ausschließen aus 
der Gemeinschaft 

2, 4, 6 1 - 3 Erziehungsbeistand; 
SPFH; Tagesgruppe  

19,5,20 19 5 20           

  5.3.5 Überforderung                           

    5.3.5.1  
Fähigkeiten des 
Kindes werden 
überschätzt 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
SPFH; Tagesgruppe  

19,5,20 19 5 20           

  5.3.5 Überforderung 5.3.5.2  
unangemessene 
Aufgaben über-
nehmen lassen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
SPFH; Tagesgruppe  

19,5,20 19 5 20           

     5.3.5.3  
Geschwister beauf-
sichtigen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
SPFH; Tagesgruppe  

19,5,20 19 5 20           
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

5. des 7 bis 
9-jährigen 
Kindes 

 5.3  Seelische Miss-
handlung 

 5.3.5 Überforderung 5.3.5.4  
Kind soll Hausarbeit 
verrichten 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
SPFH; Tagesgruppe  

19,5,20 19 5 20           

   5.3.5.5  
Botengänge 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
SPFH; Tagesgruppe  

19,5,20 19 5 20           

6. des 10 bis 
13-jähri-
gen Kin-
des 

6.1 Vernachlässigung 6.1.1 Nahrung                  

   6.1.1.1  
Fertignahrung und 
Süßigkeiten  

1, 2, 6 1 - 3, 5 SPFH 5 5               

   6.1.1.2  
keine regelmäßigen 
Mahlzeiten 

2, 6 1 - 3, 5 SPFH 5 5               

     6.1.1.3  
kaum Lebensmittel 
vorhanden  

1, 2, 6 1 - 3, 5 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH 

22,7,5 22 7 5           

      6.1.1.4 
 kaum Gemüse, 
Obst 

1, 2, 6 1 - 3, 5 SPFH 5 5               

   6.1.1.5  
spindeldürre Glied-
maßen  

1 - 6 1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH 

8,22,7,5 8 22 7 5         
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

6. des 10 bis 
13-jähri-
gen Kin-
des 

6.1 Vernachlässigung 6.1.1 Nahrung 6.1.1.6  
fahle Gesichtsfarbe, 
eingefallenes Ge-
sicht               

1 - 6 1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH 

8,22,7,5 8 22 7 5         

   6.1.1.7  
Hungerödem                

1 - 6 1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH 

8,22,7,5 8 22 7 5         

      6.1.1.8  
Adipositas 

1 - 6 1 - 3, 5 Arzt; Elternschule; 
Erziehungsbeistand; 
Tagesgruppe  

8,15,19,20 8 15 19 20         

   6.1.1.9  
Kind zeigt sich apa-
thisch, kraftlos 

1 - 6 1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH 

8,22,7,5 8 22 7 5         

    6.1.2 Körperpflege                           

      6.1.2.1  
nicht ausreichend 
Hygieneartikel vor-
handen 

1, 2, 6 1 - 3, 5 SPFH 5 5               

      6.1.2.2  
ungepflegtes Äuße-
res 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3, 5, 6 SPFH 5 5               

      6.1.2.3  
Parasitenbefall 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3, 5 Arzt; SPFH 8,5 8 5             

  6.1.3 Kleidung 6.1.3.1  
schmutzige Kleidung 

1, 2, 4 - 
7 

1 - 3, 5 Elternschule; Er-
ziehungsbeistand; 
SPFH 

15,19,5 15 19 5           
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

 6. des 10 bis 
13-jähri-gen 
Kindes 

 6.1 Vernachlässigung  6.1.3 Kleidung 6.1.3.2  
nicht der Witterung 
angepasste Kleidung 

1, 2, 4 - 
7 

1 - 3, 5 Elternschule; Er-
ziehungsbeistand; 
SPFH 

15,19,5 15 19 5           

   6.1.3.3  
nicht der Größe 
angepasste Kleidung 

1, 2, 4 - 
7 

1 - 3, 5 Elternschule; Er-
ziehungsbeistand; 
SPFH 

15,19,5 15 19 5           

    6.1.4 Wohn- und 
Schlafsituation 

                          

      6.1.4.1  
keine regelmäßigen 
Schlafenszeiten 

2, 4, 6 1 - 3 Elternschule; Er-
ziehungsbeistand; 
SPFH 

15,19,5 15 19 5           

      6.1.4.2  
Familie ist ständig 
unterwegs 

2, 6 1 - 3 Erziehungsbeistand-
schaft; SPFH 

19,5 19 5             

   6.1.4.3  
Dauerbeschallung 
durch Musik oder 
Fernsehen 

2, 4, 6 1 - 3 Erziehungsbeistand-
schaft; SPFH 

19,5 19 5             

      6.1.4.4  
Schimmelbefall, 
Ungeziefer 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3, 5 Ordnungsamt; SPFH 9,5 9 5             

   6.1.4.5  
keine Heizmöglich-
keit 

1, 2, 5 - 
7 

1 - 3, 5 Schuldnerberatung; 
Sozialleistungsträger; 
SPFH 

11,10,5 11 10 5           
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

6. des 10 bis 
13-jähri-
gen Kin-
des 

6.1 Vernachlässigung 6.1.4 Wohn- und 
Schlafsituation 

6.1.4.6  
nicht artgerecht 
gehaltene Tiere 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3, 5 Ordnungsamt; Tier-
schutzverein 

9,12 9 12             

      6.1.4.7  
kein eigener Bereich 
für das Kind 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3, 5 Sozialleistungsträger; 
SPFH 

10,5 10 5             

      6.1.4.8  
kein eigenes Bett 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3, 5 Sozialleistungsträger; 
SPFH 

10,5 10 5             

      6.1.4.9  
stark verdreckte 
Wohnung 

1, 2, 5 - 
7 

1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH; Netzwerk 

22,7, 5,6 22 7 5 6         

      6.1.4.10  
häufig krank 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Arzt; SPFH 8,5 8 5             

  6.1.5 Umgang mit 
Erkrankungen 
und Fehlent-
wicklungen / 
Behinderungen 

                          

    6.1.5.1  
Kinderarzt / Zahnarzt 
kann nicht benannt 
werden 

1, 2, 4 1 - 3 SPFH 5 5               
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

6. des 10 bis 
13-jähri-
gen Kin-
des 

6.1 Vernachlässigung 6.1.5 Umgang mit 
Erkrankungen 
und Fehlent-
wicklungen / 
Behinderungen 

6.1.5.2  
trotz Behinderung / 
Retardierung / Ver-
letzung keine medi-
zinische / therapeuti-
sche Versorgung 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH 

8,22,7,5 8 22 7 5         

    6.1.5.3  
Anzeichen von 
Hospitalismus 

1 - 3, 4, 
6 

1 - 4 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH 

8,22,7,5 8 22 7 5         

  6.1.6 Beauf-
sichtigung 

                          

    6.1.6.1  
Kind ist lange Zeit-
räume allein 

2, 4, 6 1 - 3 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH 

22,7,5 22 7 5           

    6.1.6.2  
Haustiere und Kind 
allein ohne  Aufsicht 

2, 6 1 - 4 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Tierschutzverein 

22,7, 12 22 7 12           

   6.1.6.3  
unkontrollierter 
Schulbesuch 

2, 4 - 6 1 - 3, 5 Erziehungsbeistand; 
SPFH 

19,5 19 5             

   6.1.6.4  
unkontrollierter 
Umgang mit elektro-
nischen Medien und 
PC 

2, 4 - 6 1 - 4, 6 Erziehungsbeistand; 
SPFH 

19,5 19 5             
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

6. des 10 bis 
13-jähri-
gen Kin-
des 

6.1 Vernachlässigung 6.1.6 Beauf-
sichtigung 

6.1.6.5  
Aufenthalt an ju-
gendgefährdenden 
Orten 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 4, 6 Erziehungsbeistand; 
Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Ordnungsamt; Polizei 

19,22,7,9,
16 

19 22 7 9 16       

   6.1.6.6  
unkontrollierter 
Umgang mit legalen 
und illegalen Drogen 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 4 Arzt; Erziehungsbei-
stand; Polizei; SPFH; 
Drogenberatungs-
stelle 

8,19, 16,5, 
26 

8 19 16 5 26       

  6.1.7 Förderung der 
körperlichen 
und kognitiven  
Entwicklung 

                          

   6.1.7.1  
wenig Beschäftigung 
mit dem Kind 

2, 6 1 - 3 Elternschule; Er-
ziehungsbeistand; 
Offene Ganztags-
schule; SPFH 

15,19,21,5 15 19 21 5         

   6.1.7.2  
keine Anregungen 
für eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung 

2, 6 1 - 3 Elternschule; Er-
ziehungsbeistand; 
Offene Ganztags-
schule; SPFH 

15,19,21,5 15 19 21 5         

  6.1.8 Vermittlung von 
Werten und 
Normen 

                          

    6.1.8.1  
keine Grenzen 
setzen 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3, 6 Elternschule; Er-
ziehungsbeistand; 
Offene Ganztags-
schule; SPFH 

15,19,21,5 15 19 21 5         



B 12/2007 KGSt  97 

 

   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

6. des 10 bis 
13-jähri-
gen Kin-
des 

6.1 Vernachlässigung 6.1.8 Vermittlung von 
Werten und 
Normen 

6.1.8.2  
Grundregeln des 
sozialen Verhaltens 
werden nicht vor-
gelebt. 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3, 6 Elternschule; Er-
ziehungsbeistand; 
Offene Ganztags-
schule; SPFH 

15,19,21,5 15 19 21 5         

    6.1.8.3  
Respekt vor Mit-
menschen wird nicht 
vermittelt. 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3 Elternschule; Er-
ziehungsbeistand; 
Offene Ganztags-
schule; SPFH 

15,19,21,5 15 19 21 5         

  6.1.9 emotionale 
Zuwendung / 
Bindung 

                          

   6.1.9.1  
fehlende liebevolle 
Zuwendung 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Elternschule; Er-
ziehungsbeistand; 
SPFH 

15,19,5 15 19 5           

    6.1.9.2  
übertriebene liebe-
volle Zuwendung 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Elternschule; Er-
ziehungsbeistand; 
SPFH 

15,19,5 15 19 5           

  6.1.10 Kontinuität in 
sozialen Be-
zügen 

                          

    6.1.10.1 
ständiger Wechsel 
der Aufsichtsperson 

1, 2, 6 1 - 3 Erziehungsbeistand; 
SPFH 

19,5 19 5             

    6.1.10.2  
ständig wechselnde 
Besucher 

1, 2, 6 1 - 3 Erziehungsbeistand; 
SPFH 

19,5 19 5             
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

6. des 10 bis 
13-jähri-
gen Kin-
des 

6.1 Vernachlässigung 6.1.11 soziale Kon-
takte 

                          

      6.1.11.1  
Kind ist nicht mit 
Gleichaltrigen zu-
sammen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 4 Elternschule; Er-
ziehungsbeistand; 
SPFH 

15,19,5 15 19 5           

   6.1.11.2  
Kind hat nicht för-
dernde soziale 
Kontakte 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3 Elternschule; Er-
ziehungsbeistand; 
SPFH 

15,19,5 15 19 5           

 6.2 Körperliche Miss-
handlung 

 6.2.1 Schläge                  

    6.2.1.1  
Hämatome und 
Hautwunden an 
untypischen Stellen 

1 - 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme 8,7 8 7             

      6.2.1.2  
Striemen 

1 - 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme 8,7 8 7             

      6.2.1.3  
Schwellungen, 
Hautblutungen 

1 - 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme 8,7 8 7             
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

6. des 10 bis 
13-jähri-
gen Kin-
des 

6.2 Körperliche Miss-
handlung 

 6.2.1 Schläge 6.2.1.4  
Knochenbrüche 

3 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme 8,7 8 7             

  6.2.2 sexuelle Ge-
walt 

                  

   6.2.2.1  
Schilderungen, 
Erzählungen 

1 - 6 7 Arzt; Inobhutnahme 8,7 8 7             

   6.2.2.2  
Verletzungen im 
Genital- und Oral-
bereich 

3 7 Arzt; Inobhutnahme 8,7 8 7             

   6.2.2.3  
gravierende Ver-
haltensänderungen 

1, 2, 4, 
6 

7 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; soziale 
Gruppenarbeit 

8,22,7,23 8 22 7 23         

    6.2.3 Verbrennung / 
Verbrühung 

                 

     6.2.3.1  
Hautrötungen 

1 - 4, 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme 8,7 8 7             

   6.2.3.2  
Brandwunden 

1 - 4, 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme 8,7 8 7             

    6.2.3.3  
Hautablösungen 

1 - 4, 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme 8,7 8 7             
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

6. des 10 bis 
13-jähri-gen 
Kindes 

6.2 Körperliche Miss-
handlung 

6.2.4 rütteln / zu fest 
anpacken 

                  

     6.2.4.1  
Griffmarken am 
Körper 

1 - 4, 6 1 - 3 Erziehungsbeistand; 
Inobhutnahme 

19,7 19 7             

  6.2.5 Einsperren                 

   6.2.5.1  
in Auto, Zimmer, 
Räume außerhalb 
der Wohnung 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Polizei 

19,22,7,16 19 22 7 16         

  6.2.6 Überforderung                           

    6.2.6.1  
Leistungsdruck 

1, 2, 4, 
6 

1, 2 Erziehungsbeistand 19 19               

  6.2.6 Überforderung 6.2.6.2  
Jugendlicher soll zu 
viel Hausarbeit 
verrichten 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3, 6 Erziehungsbeistand 19 19               

  6.3 Seelische Miss-
handlung 

6.3.1 Missachtung                   

    6.3.1.1  
Freude, Trauer, 
Angst und Wut 
dürfen nicht zum 
Ausdruck gebracht 
werden 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
soziale Gruppen-
arbeit 

19,23 19 23             
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

6. des 10 bis 
13-jähri-
gen Kin-
des 

6.3 Seelische Miss-
handlung 

6.3.1 Missachtung 6.3.1.2  
Kind mit Worten und 
Zeichen herabsetzen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
soziale Gruppen-
arbeit 

19,23 19 23             

  6.3.2 Beleidigung / 
Beschimpfung 

                 

   6.3.2.1 
Einschüchterung 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
soziale Gruppen-
arbeit 

19,23 19 23             

   6.3.2.2  
Bestrafung mit 
Liebesentzug 

1, 2, 6 1 - 3 Erziehungsbeistand; 
soziale Gruppen-
arbeit 

19,23 19 23             

    6.3.3 Bedrohung                           

      6.3.3.1  
Anbrüllen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
soziale Gruppen-
arbeit 

19,23 19 23             

      6.3.3.2 
Ängstigung 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
soziale Gruppen-
arbeit 

19,23 19 23             

  6.3.4 Erniedrigung                           

    6.3.4.1 
abfällige zynische 
Bemerkungen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
soziale Gruppen-
arbeit 

19,23 19 23             

   6.3.4.2  
Ausschließen aus 
der Gemeinschaft 

2, 4, 6 1 - 3 Erziehungsbeistand; 
soziale Gruppen-
arbeit 

19,23 19 23             
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

 6. des 10 bis 
13-jähri-gen 
Kindes 

 6.3 Seelische Miss-
handlung 

 6.3.5 Überforderung 6.3.5.1  
Fähigkeiten des 
Kindes werden 
überschätzt 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
soziale Gruppen-
arbeit 

19,23 19 23             

   6.3.5.2 
unangemessene 
Aufgaben über-
nehmen lassen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
soziale Gruppen-
arbeit 

19,23 19 23             

      6.3.5.3  
Geschwister beauf-
sichtigen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
soziale Gruppen-
arbeit 

19,23 19 23             

   6.3.5.4  
Kind soll Hausarbeit 
verrichten 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
soziale Gruppen-
arbeit 

19,23 19 23             

      6.2.5.5  
Elternrolle über-
nehmen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3, 6 Erziehungsbeistand; 
soziale Gruppen-
arbeit 

19,23 19 23             

7. des 14 bis 
17-jähri-
gen Ju-
gendli-
chen 

 7.1 Vernachlässigung 7.1.1 Nahrung                   

   7.1.1.1  
ausschließlich Fast-
food 

1, 2, 6 1 - 3, 5 Erziehungsbeistand; 
SPFH 

19,5 19 5             
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

 7. des 14 bis 
17-jähri-gen 
Jugend-
lichen 

 7.1 Vernachlässigung  7.1.1 Nahrung 7.1.1.2  
keine regelmäßigen 
Mahlzeiten 

2, 6 1 - 3, 5 Erziehungsbeistand; 
SPFH 

19,5 19 5             

      7.1.1.3  
kaum Lebensmittel 
vorhanden  

1, 2, 6 1 - 3, 5 Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
SPFH 

22,7,5 22 7 5           

   7.1.1.4  
kaum Gemüse, Obst 

1, 2, 6 1 - 3, 5 SPFH 5 5               

      7.1.1.5  
spindeldürre Glied-
maßen  

1 - 6 1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH 

8,22,7,5 8 22 7 5         

      7.1.1.6  
fahle Gesichtsfarbe, 
eingefallenes Ge-
sicht               

1 - 6 1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH 

8,22,7,5 8 22 7 5         

    7.1.1.7  
Adipositas 

1 - 6 1 - 3, 5 Arzt; Elternschule; 
Erziehungsbeistand; 
Tagesgruppe 

8,15, 19,20 8 15 19 20        

   7.1.1.8  
Jugendlicher zeigt 
sich apathisch, 
kraftlos 

1 - 6 1 - 3, 5 Arzt; Fremdunter-
bringung; Inobhut-
nahme; SPFH 

8,22,7,5 8 22 7 5         
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

7. des 14 bis 
17-jähri-
gen Ju-
gendli-
chen 

 7.1 Vernachlässigung 7.1.2 Körperpflege 7.1.2.1  
nicht ausreichend 
Hygieneartikel vor-
handen 

1, 2, 6 1 - 3, 5 SPFH 5 5               

    7.1.2.2  
ungepflegtes Äuße-
res 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3, 5, 6 SPFH 5 5               

    7.1.2.3  
Parasitenbefall 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3, 5 Arzt; SPFH 8,5 8 5             

  7.1.3 Kleidung                    
   7.1.3.1  

schmutzige Kleidung 
1, 2, 4 - 
7 

1 - 3, 5 Erziehungsbeistand; 
SPFH 

19,5 19 5             

   7.1.3.2  
nicht der Witterung 
angepasste Kleidung 

1, 2, 4 - 
7 

1 - 3, 5 Erziehungsbeistand; 
SPFH 

19,5 19 5             

   7.1.3.3  
nicht der Größe und 
dem Alter an-
gepasste Kleidung 

1, 2, 4 - 
7 

1 - 3, 5 Erziehungsbeistand; 
SPFH 

19,5 19 5             

  7.1.4 Wohn- und 
Schlafsituation 

                 

   7.1.4.1  
keine regelmäßigen 
Schlafenszeiten 

2, 4, 6 1 - 3 Erziehungsbeistand; 
SPFH 

19,5 19 5             
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

7. des 14 bis 
17-jähri-
gen Ju-
gendli-
chen 

 7.1 Vernachlässigung 7.1.4 Wohn- und 
Schlafsituation 

7.1.4.2  
Dauerbeschallung 
durch Musik oder 
Fernsehen 

2, 4, 6 1 - 3 Erziehungsbeistand; 
SPFH 

19,5 19 5             

   7.1.4.3  
Schimmelbefall, 
Ungeziefer 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3, 5 Ordnungsamt; SPFH 9,5 9 5             

   7.1.4.4  
keine Heizmöglich-
keit 

1, 2, 5 - 
7 

1 - 3, 5 Schuldnerberatung; 
Sozialleistungs-
träger; SPFH 

11,10,5 11 10 5           

   7.1.4.5  
nicht artgerecht 
gehaltene Tiere 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3, 5 Ordnungsamt; Tier-
schutzverein 

9,12 9 12             

   7.1.4.6 
kein eigener Bereich 
für den Jugendlichen 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3, 5 Sozialleistungs-
träger; SPFH 

10,5 10 5             

    7.1.4.7 
kein eigenes Bett 

1, 2, 5, 
6 

1 - 3, 5 Sozialleistungs-
träger; SPFH 

10,5 10 5             

    7.1.4.8 
stark verdreckte 
Wohnung 

1, 2, 5 - 
7 

1 - 3 SPFH; Netzwerk 5,6 5 6             

    7.1.4.9  
häufig krank 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Arzt; Erziehungsbei-
stand 

8,19 8 19             
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

7. des 14 bis 
17-jähri-
gen Ju-
gendli-
chen 

 7.1 Vernachlässigung 7.1.5 Umgang mit 
Vorsorgeunter-
suchungen,  
Erkrankungen 
und Fehlent-
wicklungen / 
Behinderungen 

                          

    7.1.5.1  
Arzt / Zahnarzt kann 
nicht benannt wer-
den 

1, 2, 4 1 - 3 Erziehungsbeistand 19 19               

   7.1.5.2 
 trotz Behinderung /  
Retardierung / Ver-
letzung keine medi-
zinische / therapeuti-
sche Versorgung 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3, 5 Arzt; Erziehungsbei-
stand; Inobhutnahme 

8,19,7 8 19 7           

   7.1.5.3  
Anzeichen von 
Hospitalismus 

1 - 3, 4, 
6 

1 - 4 Arzt; Erziehungsbei-
stand; Inobhutnahme 

8,19,7 8 19 7           

  7.1.6 Beauf-
sichtigung 

                

   7.1.6.1  
Der Jugendliche ist 
sich über Tage 
selbst überlassen. 

2, 4, 6 1 - 3 Erziehungsbeistand; 
Inobhutnahme 

19,7 19 7          
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

7. des 14 bis 
17-jähri-gen 
Jugend-
lichen 

 7.1 Vernachlässigung 7.1.6 Beauf-
sichtigung 

7.1.6.2  
unkontrollierter 
Schulbesuch 

2, 4 - 6 1 - 3, 5 Erziehungsbeistand 19 19           

   7.1.6.3  
unkontrollierter 
Umgang mit elektro-
nischen Medien und 
PC 

2, 4 - 6 1 - 4, 6 Erziehungsbeistand 19 19           

   7.1.6.4  
Aufenthalt an ju-
gendgefährdenden 
Orten 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3, 6 Erziehungsbeistand; 
Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Ordnungsamt; Poli-
zei 

19,22,7,9,1
6 

19 22 7 9 16       

   7.1.6.5  
unkontrollierter 
Umgang mit legalen 
und illegalen Drogen 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 4 Arzt; Erziehungsbei-
stand; Polizei; Dro-
genberatungsstelle 

8,19,16,26 8 19 16 26         

  7.1.7 Vermittlung von 
Werten und 
Normen 

                  

   7.1.7.1 
keine Grenzen 
setzen 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3, 6 Erziehungsbeistand 19 19               

   7.1.7.2  
grenzverletzendes 
Verhalten / Delin-
quenz 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
Jugendgerichtshilfe 

19,24 19 24             
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

7. des 14 bis 
17-jähri-
gen 
Jugend-
lichen 

 7.1 Vernachlässigung 7.1.7 Vermittlung von 
Werten und 
Normen 

7.1.7.3  
Respekt vor Mit-
menschen wird nicht 
vermittelt. 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand 19 19               

  7.1.8 emotionale 
Zuwendung / 
Bindung 

                         

    7.1.8.1  
fehlende liebevolle 
Zuwendung 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand 19 19               

    7.1.8.2  
übertriebene liebe-
volle Zuwendung 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand 19 19               

  7.1.9 soziale Kontak-
te 

                          

    7.1.9.1  
Kind ist nicht mit 
Gleichaltrigen zu-
sammen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 4 Erziehungsbeistand; 
soziale Gruppen-
arbeit 

19,23 19 23             

   7.1.9.2  
Kind hat nicht för-
dernde soziale 
Kontakte 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
soziale Gruppen-
arbeit 

19,23 19 23             
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

7. des 14 bis 
17-jähri-
gen Ju-
gendli-
chen 

7.2 Körperliche Miss-
handlung 

7.2.1 Schläge                    

   7.2.1.1  
Hämatome und 
Hautwunden an 
untypischen Stellen 

1 - 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme;  8,7 8 7             

    7.2.1.2  
Striemen 

1 - 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme;  8,7 8 7             

   7.2.1.3  
Schwellungen, 
Hautblutungen 

1 - 6 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme;  8,7 8 7             

      7.2.1.4  
Knochenbrüche 

3 1 - 3 Arzt; Inobhutnahme;  8,7 8 7             

  7.2.2 sexuelle Ge-
walt 

                          

   7.2.2.1  
Schilderungen und 
Äußerungen 

1 - 6 7 Arzt; Inobhutnahme;  8,7 8 7             

   7.2.2.2 
Verletzungen im 
Genital- und Oral-
bereich 

3 7 Arzt; Inobhutnahme;  8,7 8 7             
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

7. des 14 bis 
17-jähri-
gen Ju-
gendli-
chen 

7.2 Körperliche Miss-
handlung 

7.2.2 sexuelle Ge-
walt 

7.2.2.3  
gravierende Ver-
haltensänderungen 

1, 2, 4, 
6 

7 Arzt; Inobhutnahme;  8,7 8 7             

  7.2.3 Einsperren               

     7.2.3.1  
in Auto, Zimmer, 
Räume außerhalb 
der Wohnung 

1, 2, 4 - 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand; 
Fremdunterbringung; 
Inobhutnahme; 
Polizei 

19,22,7,16 19 22 7 16         

    7.2.4 Überforderung               

     7.2.4.1 
Leistungsdruck 

1, 2, 4, 
6 

1, 2 Erziehungsbeistand 19 19               

    7.2.4.2  
Jugendlicher soll zu 
viel Hausarbeit 
verrichten 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3, 6 Erziehungsbeistand 19 19               

 7.3 Seelische Miss-
handlung 

7.3.1 Missachtung              

    7.3.1.1  
Freude, Trauer, 
Angst und Wut 
dürfen nicht zum 
Ausdruck gebracht 
werden 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand 19 19               
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

7. des 14 bis 
17-jähri-
gen Ju-
gendli-
chen 

7.3 Seelische Miss-
handlung 

7.3.1 Missachtung 7.3.1.2  
Jugendlichen mit 
Worten und Zeichen 
herabsetzen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand 19 19               

    7.3.2 Beleidigung / 
Beschimpfung 

                    

     7.3.2.1  
Einschüchterung 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand 19 19               

    7.3.2.2  
Bestrafung mit 
Liebesentzug 

1, 2, 6 1 - 3 Erziehungsbeistand 19 19               

  7.3.3 Bedrohung                           

    7.3.3.1  
Anbrüllen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand 19 19               

   7.3.3.2  
Ängstigung 

1, 2, 4, 
6 

1 – 3 Erziehungsbeistand 19 19               

   7.3.4 Erniedrigung              

   7.3.4.1  
abfällige zynische 
Bemerkungen 

1, 2, 4, 
6 

1 – 3 Erziehungsbeistand 19 19        

    7.3.4.2  
Ausschließen aus 
der Gemeinschaft 

2, 4, 6 1 - 3 Erziehungsbeistand 19 19               
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   Anlage 3 
Mögliche Gefährdungen des Wohls 
(„Denkbare Schädigungen und Ver-

nachlässigungen“) des Kindes oder Jugendlichen 
Risikofeststellung Aktivitäten Standards / konkrete Maßnahmen und an-

gestrebte Wirkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 

Alter 

Unterscheidung 
zwischen Ver-

nachlässigung und 
Schädigung  
(körperlich/ 

seelisch) 

Konkretisierung 
der Ver-

nachlässigung 
oder Schädigung 

bezogen auf: 

Merkmale und 
Hinweise 

Identi-
fizie-
rer 

Risiko-
klassen 

Aktivitäten im 
Rahmen des 

durchgängigen 
Fallmanagements 

Bearbeitungsstandards und konkrete Maßnahmen 

7. des 14 bis 
17-jähri-gen 
Jugend-
lichen 

7.3 Seelische Miss-
handlung 

7.3.5 Überforderung 7.3.5.1  
Fähigkeiten des 
Jugendlichen wer-
den überschätzt 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand 19 19               

   7.3.5.2  
unangemessene 
Aufgaben über-
nehmen lassen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand 19 19               

   7.3.5.3  
Geschwister beauf-
sichtigen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand 19 19               

    7.3.5.4  
Jugendlicher soll zu 
viel Hausarbeit 
verrichten 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3 Erziehungsbeistand 19 19               

    7.2.4.5  
Elternrolle über-
nehmen 

1, 2, 4, 
6 

1 - 3, 6 Erziehungsbeistand 19 19               
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Anlage 3 
 

Bearbeitungsstandards Erläuterungen: PSB= Personensorgeberechtigte/-r Jg.= Jugendliche/-r 

Ziffer: Aktivität/Kooperationspartner Konkrete Maßnahmen, Standards: Angestrebte Wirkung: bei wem?: 

1 
Familiengerichtliches Verfahren 

Familiengerichte, Verfahrenspfleger, 
Vormünde 

Anrufung Familiengericht im Konfliktfall (zunächst auch mit 
der Bitte um einen Erörterungstermin), Herbeiführen einer 
Entscheidung des Familiengerichts; bei vorangehender  
Inobhutnahme: Anträge sind umgehend zu stellen, Berichter-
stellung u. Teilnahme am Termin genießen besonders hohe 
Priorität, ggfs. Erinnerung des Gerichts 

Klärung der rechtlichen Voraussetzung 
der Einleitung geeigneter Hilfe; durch: 
entweder bevollmächtigten Dritten oder 
Motivation der Personensorge-
berechtigten, Antrag auf Hilfe zur Er-
ziehung zu stellen 

PSB 

2 
Mutter-Kind-Maßnahme 

Träger von stationären Einrichtungen, 
Betreuten Wohnformen 

Erörtern der Situation mit PSB, Beratung über Leistungen u. 
Hilfe, Heranziehen anderer Beteiligter, Fallerörterung in 
Fachkonferenz, Infogespräch in Einrichtung, Antragstellung 
und Bewilligung, Hilfeplangespräch u. Dokumentation, lau-
fende halbjährliche Überprüfung 

Befähigung der PSB mit ihren Kindern 
selbständig und eigenverantwortlich zu 
leben, Förderung der Ausbildung und 
Berufstätigkeit, angemessene Ver-
sorgung/Pflege sicher stellen, Er-
ziehungsfähigkeit herstellen/verbessern 

Erziehungsbe- 
rechtigte/PSB 

3 
Frauenhaus 

Träger von stationären Einrichtungen, 
Betreuten Wohnformen 

Beratung der Frau zu akuter Krisensituation, familiären und 
Erziehungsfragen/Trennung- u. Scheidung, Hinweise auf 
materielle Hilfen, Info über zivilrechtliche Schutzmöglich-
keiten, Hinweise auf Vermittlung an u. Kooperation mit 
Frauenhäusern usw.; möglichst durch Mitarbeiterin des 
Jugendamtes 

Schutz von Mutter und Kind, Sicher-
stellung von Wohnraum, Sicherstellung 
finanzieller Mittel Erziehungsbe- 

rechtigte/PSB 
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Anlage 3 
 

Bearbeitungsstandards Erläuterungen: PSB= Personensorgeberechtigte/-r Jg.= Jugendliche/-r 

Ziffer: Aktivität/Kooperationspartner Konkrete Maßnahmen, Standards: Angestrebte Wirkung: bei wem?: 

4 

Hebamme 
freiberufliche Hebammen, 

Familienhebammen, 
Hebammenzentrale 

Bei Familienhebammen: Anfrage mit Vorgang, Aufgaben- 
und Zielformulierung an die Fachstelle Kinderschutz geben, 
Fachstelle entscheidet, ob Einsatz in Frage kommt, Ab-
sprache über Umfang und Dauer im gemeinsamen Fach-
gespräch, weitere Absprachen direkt zwischen Hebamme 
und Fachkraft. Bei Änderungen erneute Rücksprache mit 
Fachstelle; bei Problemen: gemeinsames Fallgespräch; bei 
durch Krankenkasse finanzierten Hebammen: ggfs. Kontakt-
aufnahme, gegenseitige Information und Absprachen im 
Fallverlauf 

Sicherstellung der gesundheitlichen 
Versorgung u. Pflege des Kindes, Be-
fähigung der Eltern zum Umgang mit 
dem Kind, Förderung der Betreuungs-, 
Versorgungs-, Pflege- u. Erziehungs-
kompetenz 

Eltern/Kind 

5 
Sozialpädagogische Familienhilfe 

verschiedene Träger und 
Dienste 

Erörterung der Situation mit PSB, Kennenlernen aller Famili-
enmitglieder in ihrem Umfeld, Einholung notwendiger Infos 
bei anderen Fachkräften u. Kontaktpersonen, Fallvorstellung 
in Fachkonferenz, Fachgespräch, Hilfeplangespräch, Hilfe-
plandokumentation, mindestens halbjährliche Überprüfung 

Erhaltung des sozialen Lebensraums 
Familie, Stärkung der Selbsthilfepoten-
tiale, Sicherstellung der Versorgung 
und Betreuung der Kinder, Vermeidung 
von Fremdunterbringung, Befähigung 
der Eltern, ihre Aufgaben eigenständig 
wahrzunehmen, Integration der Famili-
enmitglieder ins soziale Umfeld 

Eltern/Kind 

6 

Flexible Hilfen, Familienpflege im 
Netzwerk etc. 

verschiedene Träger und 
Dienste 

Erörterung der Gesamtsituation, Beratung und Kennenlernen 
der gesamten Familie und deren Umfeld, Information über 
mögliche Hilfen, Hinzuziehung anderer Fachkräfte, Er-
örterung in Fachkonferenz, Antragstellung und Bewilligung, 
Hilfeplangespräch und Dokumentation 

Erhaltung des sozialen Lebensraums 
Familie, Stärkung der Selbsthilfepoten-
tiale, Sicherstellung der Versorgung 
und Betreuung der Kinder, Vermeidung 
von Fremdunterbringung, Befähigung 
der Eltern, ihre Aufgaben eigenständig 
wahrzunehmen, Integration der Famili-
enmitglieder ins soziale Umfeld 

Eltern/Kind 
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Anlage 3 
 

Bearbeitungsstandards Erläuterungen: PSB= Personensorgeberechtigte/-r Jg.= Jugendliche/-r 

Ziffer: Aktivität/Kooperationspartner Konkrete Maßnahmen, Standards: Angestrebte Wirkung: bei wem?: 

7 
Inobhutnahme 

stationäre Einrichtungen, 
Bereitschaftspflegefamilien 

Auswahl der geeigneten Inobhutnahmestelle, Zuführung in 
Inobhutnahme, Benachrichtigung  PSB, wenn PSB nicht 
einverstanden: Antragstellung bei Gericht bzgl. § 1666 BGB, 
Prüfung und Klärung, ob PSB Antrag auf Hilfe zur Erziehung 
stellen durch unverzügliche Kontaktaufnahme, Erörterung in 
Fachkonferenz, spätestens innerhalb von 8 Tagen, Team-
leitung hält nach, ob Inobhutnahme binnen 3 Wochen be-
endet ist; unverzüglich Gespräch mit allen für die Perspektiv-
klärung erforderlichen Personen 

Schutz des Kindes/Jugendlichen, Per-
spektivklärung 

Kind/Jg. 

8 Arzt 

Sicherung der Vorstellung des Kindes beim Arzt durch z. B. 
Vermittlung u. Überprüfung eines Termins, Begleitung zum 
Arzt, Informationsaustausch mit Arzt, Kontrolle, ob weitere 
Termine eingehalten werden 

Abklärung Entwicklungs-
stand/Verdachtsmomente; Sicher-
stellung gesundheitlicher Versorgung 
und Behandlung 

Kind/Eltern 

9 Ordnungsamt 
Kontaktaufnahme mit dem Ordnungsamt, Überprüfung, ob 
geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Gefährdungslage 
eingeleitet werden müssen 

Beseitigung der Gefährdungslage 
Kind 

10 

Sozialleistungsträger 
insbes. Arbeitsgemeinschaften  

n. SGB II, 
Krankenkassen, Arbeitsagenturen, 

Stadt als Träger v. SGB XII Leistungen 

Information, Vermittlung und Abklärung finanzieller Hilfen u. 
Unterstützungsmöglichkeiten durch tel., persönliche (auch 
Hausbesuch) Beratung, Klärung des Problems, Kontrakt mit 
Zielvereinbarung, Überprüfung der vereinbarten Ziele, Siche-
rung der erzielten Veränderung 

Armut verhindern/lindern, Beseitigung 
der wirtschaftlichen Notlage u. deren 
Folgen/ Sicherung des finanziellen 
Auskommens 

Eltern 

11 
Schuldnerberatung 
versch. Träger/Verein 

Information, Vermittlung und Abklärung bzgl. rechtlicher 
Situation,  finanzieller Hilfen und Unterstützungsmöglich-
keiten durch tel. Kontaktaufnahme, ggfs. Überprüfung, ob 
geeignete Maßnahmen umgesetzt wurden. 

Klärung der wirtschaftlichen Notlage bei 
den Eltern u. deren Folgen; Sicherung 
des finanziellen Auskommens 

Eltern 
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Anlage 3 
Bearbeitungsstandards Erläuterungen: PSB= Personensorgeberechtigte/-r Jg.= Jugendliche/-r 

Ziffer: Aktivität/Kooperationspartner Konkrete Maßnahmen, Standards: Angestrebte Wirkung: bei wem?: 

12 Tierschutzverein 
Kontaktaufnahme mit dem Tierschutzverein, Überprüfen, ob 
geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Gefährdungslage 
eingeleitet wurden 

Beseitigung der Gefährdungslage für 
das Kind Kind 

13 
Frühwarnsystem              

Fachstelle Kinderschutz, Kliniken, Pa-
tinnen, (siehe auch Nr. 4) 

Zusammenarbeit mit freien Trägern und des Gesundheits-
systems sowie anderer familienbezogener Dienste, um früh-
zeitiges Erkennen von Problemlagen zu erleichtern. 

riskante Lebenssituationen frühzeitiger 
wahrzunehmen, beurteilen und ent-
sprechend handeln, ggfs. weiter-
gehende Hilfen anbieten 

Kind/Jg/Eltern 

14 
Frühförderung 

versch. Träger, Dienste, 
Praxen 

Erörtern der Situation mit Personensorgeberechtigten, Be-
ratung über notwendige und geeignete Hilfe, Ermitteln von 
Fördereinrichtungen, Einholen von Stellungnahmen u. Be-
richten anderer bereits im Vorfeld tätiger Fachkräfte, Ein-
holen Stellungnahme/Gutachten eines Facharztes, ggfs. 
Antrag und Bescheiderteilung, sonst Überleitung an zu-
ständigen Leistungsträger, Überprüfung der Hilfe 

Bestimmung des Personenkreises, 
Förderung von Motorik, Bewegung, 
Sprache usw. (basaler Fähigkeiten); 
Stärkung der Elternkompetenzen im 
Umgang mit dem Kind 

Kind/Eltern 

15 
Elternschule 
versch. Träger 

Informieren über und Vermitteln an entsprechende Angebote 
Förderung der Erziehungskompetenz 
der Eltern 

Eltern 

16 Polizei 
Kontaktaufnahme mit der/durch die Polizei und Absprache 
über das weitere Vorgehen, evtl. gemeinsamer Haus-
besuch/Einsatz 

Abwendung akuter Kindeswohl-
gefährdung Kind/Jg. 

17 
Kindergarten/ Tagesbetreuung/ Fa-

milienzentren 

Vermitteln eines Platzes für das betroffene Kind, Absprachen 
mit Einrichtung über Meldepflichten (einheitliche "Checkliste", 
Meldebogen für Meldung ans Jugendamt); federführende 
Fachkraft des Jugendamtes wird unverzüglich tätig und mel-
det verbindlich an die Einrichtung zurück 

Sicherstellung der Beaufsichtigung, 
Versorgung und Betreuung des Kindes; 
Förderung der körperlichen und kogniti-
ven Entwicklung des Kindes, Ent-
lastung der PSB, z. B. durch Sozial-
pädagogische Tagespflege 

Kind/Eltern 
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Bearbeitungsstandards Erläuterungen: PSB= Personensorgeberechtigte/-r Jg.= Jugendliche/-r 

Ziffer: Aktivität/Kooperationspartner Konkrete Maßnahmen, Standards: Angestrebte Wirkung: bei wem?: 

18 
Tagespflege/Tagesbetreuung 

Tagespflegemütter, 
Tagespflegegruppen 

Vermitteln eines Platzes für das betroffene Kind, Absprachen 
mit Einrichtung/Tagespflegeperson, ggfs. schriftliche Stel-
lungnahme zur Dringlichkeit 

Sicherstellung der Beaufsichtigung, 
Versorgung und Betreuung des Kindes; 
Förderung der körperlichen und kogniti-
ven Entwicklung des Kindes, Ent-
lastung der PSB, z. B. durch Sozial-
pädagogische Tagespflege 

Kind 

19 
Erziehungsbeistand 
verschiedene Träger 

Abklären, ob pauschal finanziertes Angebot zur Verfügung 
steht (hier vereinfachtes Hilfeplanverfahren), Erörtern der 
Situation, Beraten über Hilfeangebote, Einholen von Informa-
tionen bei anderen beteiligten Fachkräften u. Kontakt-
personen, Fallerörterung in Fachkonferenz, Informations-
gespräch mit Eltern und Kind, Hilfeplanung und 
Dokumentation, Antragstellung und Bewilligung von regel-
mäßig höchstens 3 Fachleistungsstunden je Woche, bei 
Mehrbedarf Entscheidung der Teamleitung einholen, 
spätestens halbjährliche Überprüfung durch Hilfeplan-
gespräch, Beendigung möglichst nach 1,5 Jahren; Rück-
meldepflichten mit Anbieter vereinbaren 

Förderung und Stärkung des Kindes/Jg. 
in seiner Persönlichkeitsentwicklung, 
Unterstützung bei Bewältigung von 
Entwicklungsproblemen, Stärkung der 
Eltern im Umgang mit Kind/Jg., Er-
haltung des Lebensbezugs zur Familie 
und zum sozialen Umfeld 

Kind/Jg. 

20 
Tagesgruppe 

verschiedene teilstationäre Träger 

In der Regel nicht länger als 18 Monate, Erörtern der Situati-
on mit den PSB u. Beratung über mögliche Hilfen, Kennen-
lernen der Familie in ihrem Umfeld, Einholen weiterer Infos 
anderer am Fall beteiligter Fachkräfte, Fallvorstellung in 
Fachkonferenz, Antrag stellen und Bescheid erteilen; vor 
Beginn der Leistung erstes Hilfeplangespräch führen; nach 2 
Monaten: 2. Hilfeplangespräch, danach halbjährliche Über-
prüfung und bei Bedarf; Abschlussgespräch mit Eltern und 
Kind 

Verbleib des Kindes im familiären Um-
feld sichern; Verbesserung der Er-
ziehungsbedingungen in der Familie, 
Selbsthilfepotentiale stärken, Ent-
wicklungsrückstände aufarbeiten, 
Integration des Kindes in soziales Um-
feld verbessern  

Kind/Jg/Eltern 
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21 
Offene Ganztagsschule (OGS) 

Schulen, Vereine,  
Kirchen, Träger 

Kontaktaufnahme mit Schule/Träger OGS, ggfs. Vermitteln 
eines Platzes für das betroffene Kind, weitere Absprachen 
zur gegenseitigen Information während des Hilfeprozesses 

Sicherstellung von Beaufsichtigung, 
Versorgung und Betreuung des Kindes; 
Förderung der körperlichen und kogniti-
ven Entwicklung des Kindes, Ent-
lastung der Personensorge-
berechtigten, z. B. durch Sozial-
pädagogische Tagespflege 

Kind 

22 
Fremdunterbringung 

vielfältige stationäre Einrichtungen 
verschiedener Träger 

Erörtern der Situation mit PSB und Kind/Jg., Kennenlernen 
der Familie in ihrem Umfeld, Informationsgewinnung bei 
anderen am Fall beteiligten Fachkräften, Fallerörterung in 
Fachkonferenz, in der Regel Unterbringung innerhalb 30 km, 
sonst Entscheidung der Teamleitung, bei Kosten über 4000 € 
monatlich Entscheidung der Abteilungsleitung einholen; 
erstes Hilfeplangespräch vor Beginn der Maßnahme, Hilfe-
plangespräche spätestens alle 6 Monate und bei Bedarf; 6 
Monate nach Beendigung Gespräch mit Personensorgebe-
rechtigen und Kind/Jg. 

Beseitigung einer akuten Notlage, dia-
gnostische Abklärung/Clearing; Siche-
rung des Wohls des Kindes; Förderung 
der Entwicklung des Kindes, Verselb-
ständigung ggfs. Rückkehr des Kin-
des/Jugendlichen in die Familie nach 
Stärkung deren Erziehungskompetenz 

Kind/Jg. 

23 
Soziale Gruppenarbeit 

versch. Träger 

Erörtern der Situation mit PSB und Jugendlichem, Kennen-
lernen der Familie in ihrem Umfeld, Informationsgewinnung 
bei anderen am Fall beteiligten Fachkräften, Antragstellung 
u. Bescheiderteilung, Erfragen des Beginns neuer Kurse, 
HPG, spätestens 2 Monate nach Beginn Hilfeplangespräch; 
Beendigen in der Regel nach 6 Monaten, Abschlussgespräch 

Stabilisierung der Persönlichkeit, Ver-
mittlung positiver Erfahrungen u. Erleb-
nisse, Überwindung von Entwicklungs-
schwierigkeiten, Verhaltensver-
änderung beim Kind/Jg. 

Kind/Jg. 

 



B 12/2007 KGSt  119 

 

Anlage 3 
 

Bearbeitungsstandards Erläuterungen: PSB= Personensorgeberechtigte/-r Jg.= Jugendliche/-r 

Ziffer: Aktivität/Kooperationspartner Konkrete Maßnahmen, Standards: Angestrebte Wirkung: bei wem?: 

24 
Jugendgerichtshilfe 
Jugendgericht, Träger 

frühzeitige Prüfung, ob Leistung der Jugendhilfe in Betracht 
kommt, nach Eingang Staatsanwaltschaftakte: Bearbeitung 
innerhalb von 5 Arbeitstagen, Überprüfung ob Täter-Opfer-
Ausgleich in Frage kommt, bei Staatsanwaltschaftsakte mit 
Auflagen: Beschuldigte anschreiben, ggf. Vermitteln zum 
Ableisten von Arbeitsstunden 

Vermeidung weiterer Straffälligkeit; 
Stabilisierung der Persönlichkeitsent-
wicklung des Jg. 

Jg. 

25 
Ehe- und Familienberatungs- sowie 

weitere Fachberatungsstellen 

ambulantes Beratungs- und Therapieangebot; Vermittlung an 
Beratungsstelle; ggfs. Vermittlung von Beratungsstelle an 
das Jugendamt 

Ergänzung zu Maßnahmen der Kin-
deswohlsicherung Kind/Jg/Eltern 

26 Drogenberatungsstelle 
ambulantes Beratungs- und Therapieangebot u. a. mit dem 
Ziel der Vorbereitung einer stationären Therapie von Konsu-
menten illegaler Drogen 

Ergänzung zu Maßnahmen der Kin-
deswohlsicherung Kind/Jg/Eltern 
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Erläuterungen zum Risikolagenkatalog 

zur Spalte 1  

Die Tabelle ist unterteilt in sieben mit dem Alter der Kinder verbundenen 
Jahresgruppen. Aufgrund gemachter Erfahrungen mit dem in Bielefeld mit 
entwickeltem sog. Frühwarnsystem kommt der Betrachtung möglicher Ge-
fahren auch für das ungeborene Kind Bedeutung zu. Insofern erfolgt hier 
eine besondere Berücksichtigung. Die weiteren Unterscheidungen orien-
tieren sich an den unterschiedlichen Lebenssituationen der Kinder und 
Jugendlichen. Eine soziale Kontrolle der Kinder bis 3 Jahre ist besonders 
schwierig, da hier in der Regel noch keine Beobachtungen innerhalb der 
vorschulischen und schulischen Regelversorgung gemacht werden.  

zur Spalte 2  

Mögliche Gefährdungen wurden zunächst in die 3 Hauptgruppen Ver-
nachlässigung, körperliche Misshandlung und seelische Misshandlung 
unterteilt. Wechselbeziehungen bestehen und werden regelmäßig in der 
sozialen Arbeit beachtet.  

zur Spalte 3  

Inhaltlich wird in Spalte 3 der Versuch unternommen, die 3 Gefährdungs-
hauptgruppen mittels weitergehender Komponenten zu differenzieren. 
Diese Ordnung findet sich grundsätzlich zunächst in allen Jahresgruppen, 
weil sie in jedem Alter bedeutsam sind. Wenige Ausnahmen im Sinne von 
Ergänzungen aber auch Streichungen sind wegen der dort festzustellenden 
altergruppenspezifischen Eigenheiten gemacht worden.  

zur Spalte 4  

Hier werden die in Spalte 3 aufgeführten Komponenten in ihrer das 
Kindeswohl gefährdenden Ausprägung aufgeführt. Dabei ist zu bedenken, 
dass nur gewichtige Beobachtungen relevant sind. Sie müssen also nicht 
nur absehbar vorübergehend sein. Dahingehend können einerseits kurz-
zeitig einzelne Vorkommnisse (Beispiel: insbesondere Gewalthandlungen) durch-
aus zu Reaktionen des öffentlichen Jugendhilfeträgers führen. Andererseits 
erfordern andere einzelne Vorkommnisse bzw. Beobachtungen nicht 
zwingend entsprechende Reaktionen (Beispiel: Adipositas).  
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zur Spalte 5  

Unter den „Identifizierern“ in der Spalte 5 sind wesentliche Beobachter 
aufgeführt. Dabei wurde nicht jede erdenkliche Variante berücksichtigt, 
sondern vor allem die häufig auftretenden Institutionen, Einzelpersonen 
und Gruppen genannt.  

Prüffragen zur Feststellung der Identifizierer sind: Wer beobachtet, wer 
nimmt wahr? Wer identifiziert den möglichen Risikoeintritt?  

Folgende Gruppen wurden gebildet. Andere Einstufungen sind aufgrund 
regionaler organisatorischer oder anderer Besonderheiten durchaus denk-
bar.  

Die Aufzählungen innerhalb der Identifizierergruppen (1 bis 7) sind nicht 
abschließend, sondern beispielhaft zu verstehen. In den verschiedenen 
Kommunen sind andere Begrifflichkeiten denkbar. 

 
1. Fachkräfte der Erziehungshilfe im Jugendamt 
2. weitere Fachkräfte der Jugendhilfe (Tageseinrichtungen für Kinder, 

Vormünder, sozialpädagogische Familienhilfe, Anbieter ambulanter und 
stationärer Dienste, freie Träger der Jugendhilfe) 

3. Gesundheitsbereich (Hebammen, Ärzte, Gesundheitsamt, Veterinär-
amt) 

4. Schulbereich 
5. Ordnungsbereich (Polizei, Gericht, Ordnungsamt) 
6. Soziales Umfeld (Verwandtschaft, Nachbarschaft, Freunde) 
7. Sonstige, z. B. andere Sozial-Behörden 

 

zur Spalte 6  

Durch die Bildung von „Risikoklassen“ wird versucht übersichtlich darzu-
stellen, welche in den Risikoklassen beschriebenen Lebenssituationen 
mögliche Gefährdungspotentiale in sich bergen. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass nicht jede Lebenssituation zwangsläufig zu Ge-
fährdungen der Minderjährigen führt. Insofern kommt einer reflektierten 
Betrachtung besondere Bedeutung zu.  
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Folgende Risikoklassen wurden gebildet: 
1. Überforderung/Unkenntnis/mangelnde Fertigkeiten/mangelnde Ein-

sichtsfähigkeit  
2. Sucht/Psychische Erkrankung 
3. Gleichgültigkeit/Bequemlichkeit 
4. Soziale Isolation  
5. Geldmangel/unwirtschaftliches Verhalten 
6. Bildung/Kultur 
7. Gewaltbereitschaft, auch sexuelle Gewalt, die Machtmissbrauch be-

inhaltet 

 

Die Risikoklassen 1 – 6 beziehen sich auf die tatsächlich Sorgenden, d. h. 
die Gefährdung ist beispielsweise in der Bequemlichkeit der Eltern be-
gründet.  

 

Zur Risikoklasse 6 ist anzumerken: 

In unserer Gesellschaft treten subkulturelle Erscheinungen auf, die zu Ge-
fährdungen des Kindeswohls führen können. Die Zugehörigkeit zu sozial-
schädlichen Milieus mit nicht sozial zu akzeptierenden Normen und Werten 
ist damit ebenso gemeint wie die in einigen Bevölkerungsgruppen für 
adäquat gehaltenen Einstellungen zu körperlicher Züchtigung, Zwangs-
heirat und Familienehre. 

Die Risikoklasse 7 bezieht sich auch auf Dritte. Bei den meisten 
kindesgefährdenden Sachverhalten sind zusätzliche Gefährdungspotentiale 
durch eine mögliche Selbstgefährdung von Kindern/Jugendlichen sowie 
Dritte denkbar.  

Auch können allgemein strukturelle Mängel und ablauforganisatorische 
Fehler in den Bereichen der sozialen Einrichtungen und Behörden selbst 
liegen. Beispielhaft aufgezählt sind Informationsmängel und eine un-
zureichende Bearbeitung oder Bewertung von Situationen. 
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zur Spalte 7 

Aus praktischen Gründen sind bei der Erstellung der umfangreichen 
Tabelle die in Spalte 7 genannten Aktivitäten überwiegend alphabetisch 
aufgeführt. Eine Rangfolge der Maßnahmen ist damit nicht verbunden. Es 
werden lediglich Hauptmöglichkeiten des -akuten- Handelns aufgeführt. Die 
Aufzählung ist nicht abschließend. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, 
dass als eingriffsstärkste Maßnahme in allen Fällen der Kindeswohl-
gefährdung die Herausnahme des Kindes und langfristige bzw. dauerhafte 
Fremdunterbringung geprüft werden muss (siehe hierzu auch unten die 
Anmerkungen zu einzelnen Aktivitäten /Hilfearten).  

Das im Rahmen der Einzelfallarbeit erforderliche Fallmanagement be-
stehend aus: 
- Anamnese,  
- sozialpädagogische Diagnose und Indikation, 

(methodisch untermauert durch kollegiale Beratung und Fachkonferenz) 
- Hilfe- und Zielvereinbarung, 
- Koordination des Hilfeprozesses, 
- Hilfeverantwortung, 
- Überprüfung, 
- Beendigung 

findet als zentrales Element einer durchgängigen Prozessqualität An-
wendung.  

 

Die eigenen Tätigkeiten des Jugendamtes im Sinne von Begleitung, 
Steuerung und Entscheidung während einer Maßnahme und in Bezug auf 
Beratung und Unterstützung im Vorfeld und nach Beendigung von 
konkreten Hilfemaßnahmen werden hier nicht gesondert aufgeführt.  

Beratungsstellen aller Art werden bereits im Vorfeld und während des 
Hilfeprozesses eingebunden oder empfohlen.  

 

Anmerkung zu einzelnen Aktivitäten/Hilfearten: 

Bei besonders eingriffsrelevanten und kostenträchtigen Hilfearten und 
Leistungen, sowie in Fällen von Kindeswohlgefährdungen werden kolle-
giale Beratungen bzw. Fachkonferenzen durchgeführt.  

Aufgrund von Finanzierungsbesonderheiten in Bielefeld werden unter dem 
Begriff Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) auch alle ambulanten 
flexiblen Hilfen gemäß § 27 II SGB VIII verstanden. 
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Unter Frühförderung (ambulante Leistungen) werden die Leistungen nach 
§ 35a SGB VIII und §§ 53 ff SGB XII zusammengefasst. 

Die Kindertagesbetreuung beinhaltet sowohl die Tagespflege (§ 23 SGB 
VIII) als auch die Betreuung in Kindertageseinrichtungen.  

 

Fremdunterbringung umfasst die stationären Hilfen zur Erziehung nach 
§§ 33 (Vollzeitpflege), 34 (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform), 
35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche). 

Mit dem Stichwort „Arzt“ ist das gesamte Gesundheitswesen gemeint, vor 
allem Kinderarzt, Kinderklinik und Gesundheitsamt.  

Unter „Hebamme“ sind sowohl von der Stadt Bielefeld finanzierte Familien-
hebammen als auch nach dem SGB V finanzierte Hebammen gemeint. 

Der Begriff „Elternschule“ umfasst außerschulische Angebote an Eltern zur 
Förderung ihrer Erziehungskompetenz (z. B. Kurse wie „Starke Eltern, 
starke Kinder“, Triple-P, „Bielefelder Elternschule“).  

Da auch von einem Haustier -bei nicht artgerechter Haltung oder fehlender 
Aufsicht- Gefahr ausgeht, werden in Einzelfällen zur Gefahrenabwehr die 
entsprechenden Institutionen (Tierschutzverein, Ordnungsamt) ein-
geschaltet.  

 

zur Spalte 8 

Das Dienstleistungszentrum Jugend, Soziales, Wohnen verfügt seit 2002 
über ein Handbuch der Sozialarbeit als eine der Arbeitsgrundlagen im 
Arbeitsfeld der sozialarbeiterischen Hilfen. In diesem Handbuch finden sich 
Fachstandards, Dienst- und Arbeitsanweisungen sowie Kooperationsver-
einbarungen, die einen großen Teil der tagtäglichen Arbeit abbilden. Das 
Handbuch wird stetig aktualisiert, um so neuen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen.  

Daneben gibt es weitere Dienstanweisungen, Handlungsanweisungen, 
Regelungen zur Delegation und Kontrolle sowie Fall- und Fachkonferenzen 
und kollegiale Beratung die ebenfalls im weiteren Sinne Standardprozesse 
beschreiben oder abbilden. 
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Allen in der beigefügten Tabelle dargestellten Standards liegen Prozess-
standards zu Grunde. Um den Rahmen der Darstellung nicht zu sprengen, 
sind sie in der Tabelle nicht umfassend aufgeführt. Hierzu zählen das Ver-
fahren bei Überprüfung einer Kindeswohlgefährdung, die Empfehlungen 
zum Hilfeplanverfahren (gemeinsam mit freien Trägern in der AG nach § 78 
SGB VIII erarbeitet) sowie die Schritte des Fallmanagements (siehe auch 
Anmerkungen zur Spalte 7). 

Die Standards regeln auch die Zusammenarbeit mit den beauftragten 
Trägern und Diensten. Aufgeführt wurden die Standards der Hauptmöglich-
keiten/Hilfen sozialarbeiterischer Arbeit. 

In der Tabelle selbst finden sich hinter den jeweils beschriebenen Aktivi-
täten die entsprechenden Ziffern der zutreffenden Standards. 

Mit den konkreten Maßnahmen und den - diesen zugrunde liegenden - 
Standards werden die angestrebten Wirkungen und die Adressaten auf-
geführt. 
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Ressourceneinsatz im DLZ 
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Fallzahlenentwicklung 

 
Monatliche durchschnittliche Fallzahlen der Jahre 2001 bis 31.07.2007 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 bis 
31.07.2007

stationäre Unterbringung §§13,21,34 331 353 306 314 321 283 310 

Inobhutnahme §42 9 14 7 7 6 12 13 

ambulante Hilfen §§27,2,18,20,29,30 57 84 132 222 273 319 424 

Tagesgruppe §32 80 103 119 144 144 142 153 

Vater/Mutter-Kind-Unterbringung §19 37 40 45 51 55 48 58 

Hilfen f. seel. behind. Kinder § 35a, stationär, 
teilstationär 

nicht 
erf.  

85 84 81 76 75 66 

soz. Hilfen im Vorfeld von HzE:               

Familiengerichtshilfen nicht 
erf. 

407 419 437 474 466 455 

Unterstützung bei Erziehungsfragen nicht 
erf. 

654 699 834 726 801 857 

Summe    1.740 1.811 2.090 2.075 2.146 2.336 

          
            Summe 2.336 
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Bericht der Universität Dortmund: Durchführung und  
Ergebnisse einer Befragung von Jugendämtern zum Thema 
Risikolagen, Maßnahmen zur Risikoabwehr und den hierfür 
notwendigen Ressourcen 
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